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Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung und 
Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 
 

 

Der Bundesrat hat in seiner 883. Sitzung am 27. Mai 2011 beschlossen, zu dem Ge-
setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu 
nehmen: 

1. Zum Gesetzentwurf allgemein 

a) Der Bundesrat begrüßt den von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf 
eines Gesetzes zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufsqualifikationen. Mit der Schaffung eines allge-
meinen Anspruchs auf eine individuelle Prüfung der Gleichwertigkeit von 
ausländischen Berufsqualifikationen mit inländischen Referenzqualifi-
kationen wird die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifi-
kationen ausgeweitet, vereinfacht und verbessert. Der Gesetzentwurf schafft 
damit die notwendigen Voraussetzungen, um die in Deutschland vorhande-
nen Qualifikationspotenziale zukünftig besser zur Deckung des Fachkräf-
tebedarfs der Wirtschaft zu nutzen. Zugleich ermöglicht er Migrantinnen 
und Migranten eine gerechte Teilhabechance am Arbeits- und Erwerbsleben 
in Deutschland. Um beiden Gesetzeszielen zu genügen, müssen allerdings 
die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen geschaffen werden, wie sie nachstehend näher be-
schrieben sind.  

b) Zur Sicherung bundesweit einheitlicher Entscheidungen über die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit bzw. von wesentlichen Unterschieden ist die Ein-
richtung einer zentralen Agentur zur Entwicklung einheitlicher Quali-
tätsstandards erforderlich. Diese Stelle führt eine Statistik, in die sukzessiv 
alle in Deutschland getroffenen Erstentscheidungen zu ausländischen 
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Bildungsnachweisen, zu Unterschieden und zu erforderlichen Nachqualifi-
zierungen einzustellen sind. 

 

Begründung zu Buchstabe a und b: 

Die breite Akzeptanz von Anerkennungsentscheidungen namentlich bei der 
Wirtschaft erfordert die Einführung einheitlicher Standards für die Aner-
kennungsentscheidungen, auf deren Grundlage die dezentralen Anerkennungs-
stellen fundierte Einzelfallentscheidungen treffen. Dies wird durch die Ein-
richtung einer zentralen Anerkennungsstelle mit Dienstleistungsfunktionen für 
die dezentralen Anerkennungsstellen sichergestellt. Diese Zentralstelle führt 
eine umfassende Statistik (Datenbank) zu allen relevanten Daten im Zu-
sammenhang mit den Anerkennungsverfahren. Die Datenbank dient der Siche-
rung der Qualität der Entscheidungsfindung und einer bundesweit einheitlichen 
Entscheidungspraxis zu dem jeweiligen Anerkennungssachverhalt. Aufgrund 
der zu erwartenden Vereinfachung und damit einhergehender Verkürzung der 
Verwaltungsverfahren kann mittelfristig mit einer Kostenreduzierung gerech-
net werden.  

Zu den Aufgaben der Zentralstelle gehört es, die Anerkennungsverfahren der 
dezentralen Stellen zu evaluieren und ein umfassendes Monitoringsystem zu 
entwickeln, um die Qualitätsstandards festzulegen, zu sichern und fortzu-
schreiben. 

 c) Der Bundesrat begrüßt den Gesetzentwurf des Bundes als einen ersten 
richtigen Schritt zum Einstieg in ein Anerkennungssystem in Deutschland. 

d) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die standardmäßige 
Möglichkeit zur Teilnahme an einem Kompetenzfeststellungsverfahren in-
nerhalb des Gesetzentwurfes zu verankern und diesen Weg des Kompe-
tenznachweises nicht nur auf Ausnahmefälle zu begrenzen. Vor diesem 
Hintergrund weist der Bundesrat darauf hin, dass bei der Einführung dieses 
Verfahrens eine mögliche Übertragung als Regelinstrument in das 
Bildungssystem auch Potentiale der Inländer gehoben werden können, was 
dem demografischen Druck auf dem Fachkräftemarkt adäquat entspricht. 

e) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren einen 
Beratungsanspruch für Antragstellende über den gesamten Verlauf von der 
Antragstellung über die Auswertung der Verwaltungsentscheidung bis zum 
Abschluss einer Nach- oder Anpassungsqualifizierung in das Gesetz aufzu-
nehmen. Im Gesetzentwurf fehlt eine Perspektive für eine individuell 
festzulegende Entwicklungsstrategie, die auch eine gezielte 
Nachqualifizierung ermöglicht. Diese muss eine individuelle Einstiegs-, 
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Prozess- und Ergebnisberatung der Antragsteller in Richtung auf eine flexi-
bilisierte Nachqualifizierung beinhalten.  

f) Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren geeignete 
Förderinstrumente für Anpassungsqualifizierungen zu bestimmen. 

g) Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf sicherzustellen, dass Instru-
mente zur Qualitätssicherung verbindlich im Gesetz geregelt werden. Es 
wird klargestellt, dass der Gesetzentwurf nur dann dauerhafte, positive 
Effekte erzielen kann, wenn ein verbindliches Qualitätssicherungssystem 
im Gesetzentwurf festgeschrieben wird.  

 

Begründung zu Buchstabe c bis g: 

Die Bundesrepublik ist ein Staat im Wandel. Die Gesellschaft altert und muss 
sich auf den demografischen Wandel vorbereiten. Es wird nur gelingen, diese 
anspruchsvollen Aufgaben zu meistern, wenn alle Potentiale genutzt werden. 
Migrantinnen und Migranten, die bereits in Deutschland leben oder ihre Zu-
kunft in Deutschland sehen, sind uns willkommen. Viele dieser Menschen 
haben in ihrem bisherigen Berufsleben Erfahrungen gesammelt und Kompe-
tenzen erworben, die es zu erkennen und zu nutzen gilt. Der Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung fokussiert dazu auf die Bewertung von Zeugnissen und 
Abschlüssen – mithin auf die Beurteilung nach Papierlage. Dies greift aber zu 
kurz. Die Kompetenzen und Fähigkeiten der Migrantinnen und Migranten wer-
den so nicht erkenn- und besser nutzbar. Letztlich werden nicht die tatsäch-
lichen Fähigkeiten und Kompetenzen erfasst, stattdessen werden die Fähig-
keiten der Migrantinnen und Migranten allein auf Papiere, nämlich Diplome 
und Zeugnisse, reduziert. Es ist nicht auszuschließen, dass durch diese formale 
Lösung eine hohe Fehlerrate gegeben sein könnte. Vor allem ist zu befürchten, 
dass die zuständigen Stellen zur Vermeidung von fehlerhaften Entscheidungen 
anhand der Dokumentenlage eine sehr restriktive Auslegungs- und Ent-
scheidungspraxis entwickeln werden. Um dies auszuschließen und zugleich 
den hohen Wert der beruflichen Bildung in Deutschland zu sichern, muss ein 
Anspruch auf standardmäßige Durchführung von Kompetenzfeststellungsver-
fahren im Gesetz festgeschrieben werden. Da es sich um eine besondere Ziel-
gruppe handelt, die zum Teil auch lebensälter ist, müssen zu den herkömm-
lichen Prüfverfahren Alternativen angeboten werden, die besser die berufliche 
Handlungskompetenz der Antragsteller ermitteln können. 

Der Anspruch der Bundesregierung ist es gewesen, ein schlankes und transpa-
rentes Anerkennungsverfahren zu etablieren. Der vorliegende Gesetzentwurf 
hat dieses Ziel verfehlt. Transparenz und die optimale Möglichkeit zur 
Nutzung der Talente und Fähigkeiten können nur erreicht werden, wenn die 
Beteiligten das Verfahren verstehen und bei der Bewältigung unterstützt 
werden. Eine Beratungsstruktur wird im Gesetzesentwurf aber nicht ver-
bindlich normiert. Lediglich der Begründung ist zu entnehmen, dass, parallel 
zur Entwicklung der Anerkennungspraxis, über ein Programm gefördert 
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werden soll. Diese Absichtserklärung reicht nicht aus. Da die vielfältigen, 
unterschiedlichen Zuständigkeiten beibehalten werden, besteht die Gefahr, dass 
Migrantinnen und Migranten die Übersicht verlieren und aufgrund der 
Komplexität auf eine Begutachtung verzichten. Außerdem kennen die Migran-
tinnen und Migranten in der überwiegenden Zahl die Inhalte unserer Berufs-
bilder nicht. Offen bleibt, wie sie den entsprechenden Referenzberuf ohne Be-
ratung vorgeben sollen. 
Schließlich wird das Anerkennungsgesetz nur dann seine volle Wirkung ent-
falten können, wenn der hohe Qualitätsstandard der beruflichen Bildung ge-
sichert werden kann. Zwingend muss daher ein Verfahren zur Qualitäts-
sicherung (Clearingstelle, Fallvergleiche, zentrale Datenbank) etabliert werden. 
Aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten könnte so sichergestellt 
werden, dass die Entscheidung über ein identisches Zeugnis z. B. in München 
gleich lautend ausfällt, wie in Dortmund. Zwar definiert der Gesetzentwurf die 
gesetzliche Option, Kompetenzen innerhalb der Kammerorganisationen zu 
bündeln, eine Lösung für das grundsätzliche Problem der unterschiedlichen 
Bewertung lässt sich damit aber nicht generieren. 

h) Die Bundesregierung wird gebeten, die Einrichtung eines Netzwerks zentra-
ler Servicestellen in den Ländern zur Umsetzung des individuellen Be-
ratungsanspruchs der Antragstellerinnen und Antragsteller zu prüfen.  

 

Begründung zu Buchstabe h: 

Ziel des vorgelegten Gesetzes ist die Verbesserung des Verfahrens zur Fest-
stellung von Berufsqualifikationen, die vorwiegend von Migrantinnen und 
Migranten im Ausland erworben wurden. Dadurch soll insbesondere das bisher 
nicht genutzte Fachkräftepotenzial dieses Personenkreises, von denen ein er-
heblicher Anteil deutsche Staatsbürger sind, erschlossen und für die wirt-
schaftliche Entwicklung Deutschlands nutzbar gemacht werden. Positiver und 
gewünschter Miteffekt ist die Verbesserung der Integration ausländischer Mit-
bürger, indem man ihnen eine berufliche Perspektive eröffnet.  

Die Umsetzung dieser Ziele wird aber nur gelingen, wenn keine bürokratischen 
und finanziellen Hürden für die Antragsteller durch das Gesetz entstehen. 

Antragstellerinnen und Antragsteller brauchen deshalb in den Ländern eine 
zentrale Anlaufstelle, die ihnen kompetente Beratung zur Antragstellung, zu 
den für die Bearbeitung zuständigen Stellen und zu Möglichkeiten der Nach-
qualifizierung bei festgestellten Unterschieden in ihrer und der Referenzquali-
fikation bietet. Die in den Ländern einzurichtenden Servicestellen mit Lotsen-
funktion sind dabei nicht die zur Bearbeitung und Entscheidung zuständigen 
Stellen im Sinne des BQFG. In den Servicestellen werden getroffene Entschei-
dungen und auch Möglichkeiten der Anpassungsqualifikationen im Sinne einer 
Datenbank erfasst und Antragstellern wie auch den „zuständigen Stellen“ zur 
Verfügung gestellt. Darüber hinaus sichern diese Servicestellen die Aner-
kennung von als gleichwertig festgestellten Berufsqualifikationen in den 
anderen Ländern und verhindern so eine Mehrfachbeantragung. 
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 i) Zu Artikel 1 § 2 Absatz 1 Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 
stellt der Bundesrat klar, dass akademische Qualifikationen, soweit diese 
nicht bundesrechtlich geregelte Berufe betreffen, vom sachlichen Anwen-
dungsbereich des Gesetzes nicht berührt sind. Weiterhin stellt der Bundes-
rat klar, dass für akademische Qualifikationen, die auf berufliche Tätig-
keiten hinführen, die landesrechtlich nicht im Sinne des Artikel 1 § 3 Ab-
satz 5 reglementiert sind, über das bei der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen (ZAB) bereits eingerichtete "Zeugnisbewertungsverfahren" 
hinaus auch landesrechtlich kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 j) Der Bundesrat sieht im Entwurf des Gesetzes zur Verbesserung der Fest-
stellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen 
einen wichtigen Beitrag zur Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs und 
zur Verbesserung der Integration von Migrantinnen und Migranten in den 
Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft [der Bundesrepublik Deutschland]. 

 k) Ziel ist es, dass mit einem verbesserten Verfahren über die Gleichwertigkeit 
ausländischer Abschlüsse die Betriebe eine aussagekräftige Bewertung der 
vorhandenen Kompetenzen des betroffenen Bewerbers erhalten. Dies gibt 
ihnen eine größere Entscheidungssicherheit im Rahmen von Personalein-
stellungen. 

 l) Der Bundesrat weist darauf hin, dass erst die inhaltliche Akzeptanz der 
Gleichwertigkeitsentscheidungen durch die Unternehmen zu einer besseren 
Arbeitsmarktintegration von qualifizierten Ausländern führt. Wichtig ist es 
daher, dass die Feststellung der beim Antragsteller tatsächlich vorhandenen 
Kompetenzen und deren Verwendungsmöglichkeiten auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt auf fundierten, Vertrauen schaffenden Bewertungsergebnissen 
basiert. Dies setzt voraus, dass bei der Gleichwertigkeitsprüfung mit dem 
Referenzberuf auf gleichem Qualifikationsniveau verglichen wird. Der 
Bundesrat begrüßt, dass es nach § 14 BQFG den zuständigen Stellen bei 
Bedarf möglich ist, sich auch durch geeignete Verfahren (z. B. Arbeits-
proben, Fachgespräche) ein Bild über die einschlägige Berufserfahrung ver-
schaffen zu können. 

 m) Das Anerkennungsverfahren, insbesondere die vorgesehene Einbeziehung 
einschlägiger Berufserfahrung darf nicht dazu führen, dass die Qualität und 
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das hohe Niveau unseres Bildungssystems unterlaufen werden. Denn die 
gute Ausbildung – gerade im dualen System – ist ein wichtiger Wettbe-
werbsfaktor, von dem die deutsche Wirtschaft international profitiert. 

 n) Für die Kohärenz des deutschen Bildungssystems, aber auch für die Ak-
zeptanz der Anerkennungsentscheidungen über ausländische Abschlüsse ist 
es von großer Bedeutung, dass diejenigen nicht benachteiligt werden, die 
ihre entsprechenden Qualifikationen im Inland erwerben bzw. erworben 
haben. 

 o) Der Bundesrat legt Wert auf die Feststellung, dass die gesetzlichen 
Regelungen zu Ausgleichsmaßnahmen nicht im Sinne einer Verpflichtung 
der Länder zur Organisation, Vorhaltung oder Durchführung derartiger An-
gebote verstanden werden können, insbesondere mit der Regelung in § 11 
Absatz 3 BQFG keine Verpflichtung der Länder einher geht, flächen-
deckend Anpassungslehrgänge vorzuhalten.  

 p) Der Bundesrat stellt fest, dass Arbeiten und Vorarbeiten für die Erstellung 
einer Bundesstatistik über Anerkennung ausländischer Berufsqualifika-
tionen von den Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitsmarkter-
forschung nach §§ 281 ff. SGB III inhaltlich nicht zu trennen sind.  

 q) Der Bundesrat bittet daher, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, 
ob die Erstellung einer bundesweiten Statistik nicht besser den nach dem 
SGB III hierfür zuständigen Stellen zuzuweisen ist. 

 r) Sollte diese Prüfung ergeben, dass es bei den bisherigen Bestimmungen zur 
Bundesstatistik verbleibt, so bittet der Bundesrat, eine Regelung zu treffen, 
welche die den Ländern hierfür entstehenden Ausgaben vollständig finan-
ziell kompensiert. 
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 s) Der Bundesrat stellt ferner fest, dass den Rechtsträgern derjenigen Stellen, 
denen auf bundes- oder landesgesetzlichem Wege Prüfungs- und Begut-
achtungsaufgaben im Rahmen des Anerkennungsverfahrens für im Ausland 
erworbene Berufsqualifikationen zugewiesen werden, für diese Tätigkeiten 
nicht unerhebliche Verwaltungskosten entstehen werden.  

 t) Der Bundesrat bittet daher, dass es den zuständigen Stellen in jedem Fall 
möglich sein muss, die ihnen entstehenden Kosten vollständig über Ge-
bühren decken zu können, um eine weitere Belastung der Haushalte von 
Ländern und Selbstverwaltungskörperschaften zu vermeiden. Auch die 
Wirtschaft würde durch nicht gedeckte Kosten belastet. Denn die Kammer-
organisationen, die in weiten Bereichen die Zuständigkeit übernehmen, 
werden über die Beiträge auch kleinerer und mittlerer Unternehmen finan-
ziert, für die die Ausbildungsanerkennung gerade bei nicht in Deutschland 
ansässigen Antragstellern vielfach auch eine zusätzliche Konkurrenz be-
deutet. 

 u) Sollte eine derartige, vollständige Kostendeckung nicht möglich sein, so 
bittet der Bundesrat, eine Regelung zu treffen, welche die den Rechts-
trägern der zuständigen Stellen entstehenden Ausgaben finanziell voll-
ständig kompensiert. 

2. Zu Artikel 1 (§ 2 Absatz 1 Satz 1 BQFG) 

In Artikel 1 § 2 Absatz 1 Satz 1 sind die Wörter "und inländischer Aus-
bildungsnachweise" durch die Wörter "mit inländischen Ausbildungsnach-
weisen" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Redaktionelle Korrektur. Die Feststellung der Gleichwertigkeit erfolgt "mit" 
inländischen Ausbildungsnachweisen. 
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3. Zu Artikel 1 (§ 4 Absatz 1 Satz 2 - neu -, § 7 Absatz 2a - neu -,     
   § 9 Absatz 1 Satz 2 - neu -, 
   § 10 Absatz 1 Satz 2 - neu - BQFG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) Dem § 4 Absatz 1 ist folgender Satz anzufügen:  

"Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss über die deutschen 
Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit er-
forderlich sind." 

b) In § 7 ist nach Absatz 2 folgender Absatz einzufügen: 

"(2a) Verfügt die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht über die 
deutschen Sprachkenntnisse, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit er-
forderlich sind, ist im Bescheid ein entsprechender Hinweis aufzunehmen." 

c) Dem § 9 Absatz 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Die Antragstellerin oder der Antragsteller muss über die deutschen 
Sprachkenntnisse verfügen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit er-
forderlich sind." 

d) Dem § 10 Absatz 1 ist folgender Satz anzufügen: 

"Verfügt die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht über die deutschen 
Sprachkenntnisse, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit erforderlich 
sind, ist im Bescheid ein entsprechender Hinweis aufzunehmen." 

 

Begründung: 

Der Gesetzentwurf lässt die Frage nach der Bedeutung von Sprachkenntnissen 
offen. In der Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG findet sich die Rege-
lung, dass Personen, deren Berufsqualifikation anerkannt wird, über die 
Sprachkenntnisse verfügen müssen, die für die Ausübung ihrer Berufstätigkeit 
im Aufnahmemitgliedstaat erforderlich sind. Das Beherrschen der deutschen 
Sprache ist zwingende Voraussetzung für die berufliche Handlungsfähigkeit. 
Aus diesem Grund ist auch das Fehlen entsprechender Sprachkenntnisse im 
Bescheid zu dokumentieren. 
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4. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 3 - neu - sowie   
     § 12 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 3 - neu - BQFG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In § 5 Absatz 1 Nummer 1 und in § 12 Absatz 1 Nummer 1 sind jeweils 
nach dem Wort "Erwerbstätigkeiten" die Wörter "in deutscher Sprache" 
einzufügen. 

b) In § 5 Absatz 2 und in § 12 Absatz 2 ist jeweils nach Satz 2 folgender Satz 
einzufügen: 

"Darüber hinaus kann die zuständige Stelle für alle vorgelegten und nachge-
reichten Unterlagen Übersetzungen in deutscher Sprache verlangen." 

 

Begründung: 

Um eine zügige und fundierte Bearbeitung zu gewährleisten muss für alle vor-
zulegenden und nachzureichenden Unterlagen eine deutsche Übersetzung zu-
mindest verlangt werden können. Für die tabellarische Aufstellung muss die 
Amtssprache Deutsch gelten, da anderenfalls ihr in der Begründung genannter 
Zweck einer Erstorientierung für die Behörde nicht erfüllt wird. 

Auch beim Identitätsnachweis muss eine entsprechend qualifizierte Überset-
zung zumindest verlangt werden können. Eine Übersetzung kann notwendig 
werden, wenn es sich nicht um einen Pass oder Personalausweis, sondern um 
ein anderes Hilfsdokument zum Identitätsnachweis handelt, deren Authentizität 
und Inhalt sich in fremder Sprache nicht von selbst erschließen. Auch kann 
beispielsweise der Identitätsnachweis die Daten nicht in lateinischen Schrift-
zeichen enthalten, so dass eine Übersetzung notwendig werden kann. 

5. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 1 Nummer 3, 4 und Nummer 5 - neu - sowie  
       § 12 Absatz 1 Nummer 6 - neu - BQFG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 5 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 3 ist das Wort "und" durch ein Komma zu ersetzen.  

bb) In Nummer 4 ist der abschließende Punkt durch das Wort "und" zu er-
setzen. 
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cc) Folgende Nummer 5 ist anzufügen: 

"5. eine Erklärung, dass bisher noch kein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde". 

b)  § 12 Absatz 1 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Nummer 4 ist das abschließende Wort "und" zu streichen.  

bb) In Nummer 5 ist der abschließende Punkt durch das Wort "und" zu er-
setzen. 

cc) Folgende Nummer 6 ist anzufügen: 

"6. eine Erklärung, dass bisher noch kein Antrag auf Feststellung der 
Gleichwertigkeit gestellt wurde". 

 

Begründung: 

Unabhängig von der Festlegung der örtlich zuständigen Stelle sollte sicherge-
stellt werden, dass Antragsteller nicht gleichzeitig Anträge bei mehreren zu-
ständigen Stellen einreichen. 

6. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 2 Satz 3 und  
      § 12 Absatz 2 Satz 3 BQFG) 

In Artikel 1 sind in § 5 Absatz 2 Satz 3 und in § 12 Absatz 2 Satz 3 jeweils nach 
dem Wort "einem" die Wörter "im Geltungsbereich dieses Gesetzes" einzu-
fügen. 

 

Begründung: 

Um die Sicherheit einer ordnungsgemäßen Übersetzung zu erhalten, kann es 
nicht ausreichen, wenn eine Übersetzung aus einem Drittstaat vorgelegt werden 
kann. Es ist für die Vollzugsbehörden nicht nachprüfbar, ob der Übersetzer tat-
sächlich im Ausland öffentlich bestellt oder beeidigt ist. 

 

7. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 6 Satz 2 - neu - und  
       § 12 Absatz 6 Satz 2 - neu -BQFG) 

In Artikel 1 ist in § 5 Absatz 6 und in § 12 Absatz 6 jeweils nach Satz 1 folgen-
der Satz einzufügen: 

"Geeignete Unterlagen sind insbesondere der Nachweis der Beantragung eines 
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Einreisevisums oder einer Aufenthalts- bzw. Arbeitserlaubnis, bei geplanter un-
selbständiger Erwerbstätigkeit der Nachweis einer Kontaktaufnahme mit poten-
ziellen Arbeitgebern im Inland oder der Bundesagentur für Arbeit, bei geplanter 
selbständiger Erwerbstätigkeit der Nachweis einer Kontaktaufnahme  
mit dem Gewerbeamt, dem Finanzamt, der Berufsgenossenschaft oder der je-
weils einschlägigen Kammerorganisation." 

 

Begründung: 

Nach § 2 Absatz 2 BQFG sind alle Personen anspruchsberechtigt, die im Aus-
land einen Ausbildungsnachweis erworben haben und darlegen, im Inland eine 
ihren Berufsqualifikationen entsprechende Erwerbstätigkeit ausüben zu wollen. 
Das berechtigte Interesse haben Antragsteller aus Drittstaaten durch geeignete 
Unterlagen darzulegen (§ 5 Absatz 6, § 12 Absatz 6 BQFG). In der Be-
gründung finden sich hierzu lediglich zwei Beispiele (Nachweis der Kontakt-
aufnahme mit einem potentiellen Arbeitgeber, Vorlage eines Geschäfts-
konzepts bei Selbständigen). Dies bringt die Gefahr mit sich, dass viele Inte-
ressenten zunächst "erproben", wo die Berufschancen am höchsten sind, ohne 
ein konkretes Interesse an einer beruflichen Tätigkeit zu besitzen. Dies kann zu 
einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen. Es sind daher höhere Anforde-
rungen an die Darlegung des berechtigten Interesses für Antragsteller aus Dritt-
staaten zu stellen. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die Antragsbe-
rechtigung konkreter zu regeln und die "geeigneten Unterlagen" im Sinne von 
§ 5 Absatz 6 und § 12 Absatz 6 BQFG genauer zu definieren, indem in der 
Vorschrift entsprechende Beispiele genannt werden. 

8. Zu Artikel 1 (§ 5 Absatz 6 Satz 3 - neu - und  
       § 12 Absatz 6 Satz 3 - neu - BQFG) 

In Artikel 1 ist § 5 Absatz 6 sowie § 12 Absatz 6 jeweils folgender Satz anzu-
fügen: 

"Antragsteller, die weder über einen Wohnsitz im Inland verfügen, noch ein 
konkretes Beschäftigungsangebot nachweisen, haben darzulegen, in welchem 
Bundesland die Ausübung der beruflichen Tätigkeit beabsichtigt ist." 
 

Begründung: 

Bei Antragstellern ohne Wohnsitz im Inland wird die Bestimmung der zu-
ständigen Stelle zu Schwierigkeiten führen. Für die nach § 5 Absatz 6 Satz 2 
bzw. § 12 Absatz 6 Satz 2 BQFG privilegierten Antragsteller ohne Wohnsitz in 
Deutschland und ohne konkretes Beschäftigungsangebot ist es daher schon aus 
diesem Grund erforderlich, zumindest eine Zuordnung zu einem Bundesland 
und damit jedenfalls der örtlich zuständigen Stelle vornehmen zu können. 
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9. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie  
       § 13 Absatz 2 Satz 1 und 3 BQFG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) § 6 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 sind die Wörter "einschließlich der nach § 5 Absatz 1 vorzu-
legenden Unterlagen" zu streichen. 

bb) In Satz 3 ist nach dem Wort "Stelle" das Wort "möglichst" einzufügen. 

b) § 13 Absatz 2 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Satz 1 sind die Wörter "einschließlich der nach § 12 Absatz 1 vorzu-
legenden Unterlagen" zu streichen. 

bb) In Satz 3 ist nach dem Wort "Stelle" das Wort "möglichst" einzufügen. 

 

Begründung:  

Die Regelungen in § 6 Absatz 2 und § 13 Absatz 2 BQFG sind inhaltsgleich. 
§ 6 BQFG regelt das Verfahren bei nicht reglementierten, § 13 BQFG das Ver-
fahren bei reglementierten Berufen. Die jeweiligen Absätze 2 dieser Vor-
schriften nehmen Bezug auf § 5 Absatz 1 bzw. § 12 Absatz 1 BQFG, wonach 
dem Antrag auf Gleichwertigkeitsfeststellung näher bezeichnete Unterlagen, 
unter anderem Ausbildungs- und Befähigungsnachweise, beizufügen sind. 
Nach den derzeitigen Bestimmungen in § 6 Absatz 2 bzw. § 13 Absatz 2 
BQFG muss die zuständige Stelle innerhalb eines Monats sowohl den Eingang 
des Antrags bestätigen als auch mitteilen, welche Unterlagen konkret nachzu-
reichen sind, wenn die nach § 5 Absatz 1 bzw. § 12 Absatz 1 BQFG vorzule-
genden Unterlagen unvollständig waren. 
Während für die bloße Empfangsbestätigung die Einhaltung der einmonatigen 
Frist durch die zuständige Stelle unproblematisch gewährleistet werden kann, 
ist dies für die Mitteilung der fehlenden Unterlagen nicht der Fall. Welche 
Ausbildungs- und Befähigungsnachweise im Einzelfall nötig bzw. ausreichend 
sind, kann nur durch eine eingehende Sichtung des Falles und eingehendere 
Prüfung festgestellt werden. Der jeweilige Mitarbeiter der zuständigen Stelle 
muss sich bereits in diesem frühen Stadium der Bearbeitung ein vollständiges 
Bild des Sachverhalts machen, um beurteilen zu können, welche Art von 
Nachweis unvollständig bzw. noch gar nicht eingereicht wurde. Schon diese 
Vorprüfung stellt einen hohen zeitlichen Aufwand dar, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass sowohl Ausfertigungen der Originale als auch Übersetzun-
gen dem Antrag beigefügt sein müssen.  

Unter Berücksichtigung dessen ist der zuständigen Stelle ein größerer zeitlicher 
Rahmen hinsichtlich der Vorprüfung der Unterlagen zuzugestehen, der sich 
zwar an der einmonatigen Frist für die Empfangsbestätigung orientiert, diese 
aber nicht zwingend einhalten muss. Die feste Einmonatsfrist bereits im Rah-
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men einer Vorprüfung ist aufgrund der Komplexität der Materie und des Um-
fangs der zu sichtenden Unterlagen nicht zumutbar. 

10. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 2 Satz 4 BQFG) 

In Artikel 1 ist § 6 Absatz 2 Satz 4 wie folgt zu fassen: 

"Die Mitteilung enthält den Hinweis, dass der Lauf der Frist nach Absatz 3 erst 
mit Eingang der vollständigen Unterlagen und des Eingangs einer Gebühr be-
ginnt, sofern für das Verfahren die Entrichtung einer Gebühr vorgesehen ist." 

 

Begründung: 

Insbesondere bei Verfahren für nicht in Deutschland ansässige Antragsteller, 
bei denen Gebührenforderungen nur mit hohem Aufwand durchzusetzen 
wären, fehlen bisher Regelungen, wie in diesem Fall den zuständigen Stellen 
der Aufwand bereits vor oder während eines Verfahrens vergütet werden kann. 
Die Belastung mit nicht gedeckten Verfahrenskosten muss vermieden werden.  

 

11. Zu Artikel 1 (§ 6 Absatz 4 Satz 01 - neu -, 
   § 13 Absatz 4 Satz 01 - neu - BQFG) 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

 a) In § 6 Absatz 4 ist Satz 1 folgender Satz voranzustellen: 

"Erfordert die Feststellung der Gleichwertigkeit die Beauftragung sachver-
ständiger Stellen durch die zuständige Stelle, ist die Frist nach Absatz 3 für 
die Dauer des Verfahrens bei der beauftragten sachverständigen Stelle ge-
hemmt." 

 b) In § 13 Absatz 4 ist Satz 1 folgender Satz voranzustellen: 

"Ist in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 die Beauftragung sachverständiger 
Stellen durch die zuständige Stelle erforderlich, ist die Frist nach Absatz 3 
auch gehemmt für die Dauer der Verfahren zur Feststellung der Gleich-
wertigkeit durch die hierfür beauftragten sachverständigen Stellen." 

 

Begründung: 
Die vorgesehene Dreimonatsfrist kann bei der Einschaltung externer Sachver-
ständiger ein zentrales Problem werden. Dies gilt insbesondere bei den Ver-
fahren, in die die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) einge-
bunden ist.  
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Zur Bewertung der Gleichwertigkeit mit inländischen Qualifikationen ist ins-
besondere für Lehramtsabschlüsse der Sachverstand der ZAB für die Länder 
unabdingbar. Die erforderlichen dortigen Bewertungsverfahren dauern häufig 
deutlich länger, so dass eine abschließende Bescheidung innerhalb von drei 
Monaten nicht möglich ist.  

Die im BQFG vorgesehenen Sonderregelungen  

- wegen der Besonderheit der Angelegenheit (vgl. § 13 Absatz 3 Satz 3), 

- für die Ergänzung der Informationen zu Inhalt und Dauer der im Ausland 
absolvierten Berufsbildung (vgl. § 12 Absatz 4), 

- für die Ausräumung von Zweifeln an Echtheit und Richtigkeit der vorge-
legten Unterlagen (vgl. § 12 Absatz 5) oder 

- bei sonstigen Verfahren, wenn Nachweise zur Bewertung nicht vorgelegt 
werden können (vgl. § 14), 

erfassen nicht die erforderliche Einschaltung externer sachverständiger Stellen 
wie die ZAB, so dass keine rechtlich einwandfreie Grundlage zur Fristenbe-
rechnung in derartigen Fällen vorhanden ist. 

Sie reichen nicht aus, um in diesen Fällen eine rechtlich einwandfreie Fristver-
längerung aussprechen zu können. Die Ergänzung stellt sicher, dass auch be-
reits eingeführte Verfahren zur Begutachtung der Gleichwertigkeit die Frist 
nach §§ 6 Absatz 3 und 13 Absatz 3 BQFG hemmen. 

12. Zu Artikel 1 (§ 15a - neu - BQFG) 

In Artikel 1 ist nach § 15 folgender Paragraf einzufügen: 
 

"§ 15a 

Gebühren 
 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Art und Höhe und Fälligkeit der Ge-
bühren für die Durchführung von Anerkennungsverfahren bestimmen." 

 

Begründung: 

Die Zuständigkeit für die Durchführung des Gesetzes wird sich auf viele ver-
schiedene Stellen in Deutschland verteilen. Jede Stelle entscheidet dabei für 
ihren Bereich über die Erhebung von Gebühren. Für die Umsetzung des vorge-
sehenen Gesetzes bedeutet dies, dass sich die Gebühren für dieselbe Dienst-
leistung bundesweit erheblich voneinander unterscheiden werden. 

Um zu einer einheitlichen Gebührenfestsetzung zu kommen, muss hierfür eine 
bundeseinheitliche Gebührenordnung in Form einer Rechtsverordnung des 
Bundes vorgesehen werden. 
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13. Zu Artikel 1 (§ 17 Absatz 2, 3 und 6 Nummer 2 BQFG) 

Artikel 1 § 17 ist wie folgt zu ändern: 

a) Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

"(2) Die Statistik erfasst jährlich für das vorausgegangene Kalenderjahr fol-
gende Erhebungsmerkmale: 

1. Ausbildungsstaat, deutscher Referenzberuf oder deutsche Referenz-
ausbildung, 

2. Art der Entscheidung, 

3. Meldungen und Entscheidungen betreffend die Dienstleistungsfrei-
heit nach Artikel 7 Absatz 1 und 4 der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, 
S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49), die zuletzt durch die Verordnung 
(EG) Nr. 279/2009 (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 11) geändert worden 
ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung." 

b) Absatz 3 ist zu streichen. 

c) Absatz 6 Nummer 2 ist zu streichen. 

 

Begründung: 

Die vorgesehene statistische Erfassung würde in einigen Bereichen signifikante 
Mehrarbeit bei den zuständigen Stellen, die bereits jetzt an den Grenzen ihrer 
Kapazitäten arbeiten, mit sich bringen. Der Nutzen stünde dabei in keinem ak-
zeptablen Verhältnis zum Aufwand. Die erfassten Daten sollten nur das unbe-
dingt Erforderliche umfassen. 

14. Zu Artikel 4 Nummer 3 (§ 13c Absatz 7 - neu - GewO): 

In Artikel 4 Nummer 3 ist § 13c folgender Absatz 7 anzufügen: 

"(7) Zuständige Stelle nach dieser Vorschrift ist die für die jeweilige Sach-
kundeprüfung zuständige Stelle." 

 

Begründung: 

Bislang ist nicht zweifelsfrei geklärt, wer für die Anerkennung zuständig ist. 
Dies kann nur die Stelle sein, die die jeweilige Sachkundeprüfung abnimmt, 
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also die Industrie- und Handelskammern bzw. die Handwerkskammern. Klar-
gestellt werden muss auf jeden Fall, dass dies nicht die Gewerbebehörden sind. 

15. Zu Artikel 22 Nummer 1a - neu - (§ 5 Absatz 1 Satz 2 und 2a - neu - BTÄO)  

In Artikel 22 ist nach Nummer 1 folgende Nummer 1a einzufügen: 

'1a. In § 5 Absatz 1 wird Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt: 

"In der Rechtsverordnung sind das Verfahren bei der Prüfung der Voraus-
setzungen des § 4 Absatz 1 Nummer 2 und 3, insbesondere die Vorlage der 
vom Antragsteller vorzulegenden Nachweise und die Ermittlung durch die 
zuständigen Behörden entsprechend den Artikeln 8, 50, 51 und 56 der 
Richtlinie 2005/36/EG sowie die Fristen für die Meldungen zu den Prü-
fungen sowie für die Erteilung der Approbation als Tierarzt festzulegen. In 
der Rechtsverordnung können Regelungen zur Durchführung der Eig-
nungsprüfung nach § 4 Absatz 1a und 2, der Kenntnisprüfung nach § 4 Ab-
satz 3 sowie zur Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis nach § 11 
vorgesehen werden." ' 

 

Begründung: 

Die neu hinzugefügte Verordnungsermächtigung soll - wie in den anderen Be-
rufsgesetzen der akademischen Heilberufe - ermöglichen, bundeseinheitliche 
Vorgaben zur Durchführung der in § 4 Absatz 1a und 2 vorgesehenen Eig-
nungsprüfung, der in § 4 Absatz 3 vorgesehenen Kenntnisprüfung sowie zur 
Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis nach § 11 in die Approba-
tionsordnung für Tierärzte aufzunehmen.  

16. Zu Artikel 22 Nummer 3a - neu - (§ 11 Absatz 3a - neu - BTÄO)  

In Artikel 22 ist nach Nummer 3 folgende Nummer 3a einzufügen: 

'3a. In § 11 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 3a eingefügt: 

"(3a) Erlaubnisse nach Absatz 1 Satz 1, die vor dem [einsetzen: Datum des 
ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] 
erteilt wurden, bleiben wirksam. Für sie ist Absatz 3 in seiner bis dahin 
geltenden Fassung bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des 28. auf 
die Verkündung folgenden Kalendermonats] für solche Inhaber der Erlaub-
nis weiter anzuwenden, die bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des 
siebten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] einen Antrag auf 
Erteilung der Approbation nach § 4 Absatz 1 Satz 1 gestellt haben. Satz 2 
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findet auf Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, 
eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum und der Schweiz, die über einen Ausbildungsnachweis nach 
Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 verfügen, sowie auf Drittstaatsangehörige, so-
weit sich nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft eine Gleich-
stellung ergibt, keine Anwendung." ' 

 

Begründung: 

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung für bereits erteilte Erlaubnisse 
entsprechend den im Regierungsentwurf in Artikel 29, 31 und 33 vorgesehenen 
Regelungen. 

17. Zu Artikel 22 Nummer 5 (§ 16 Absatz 2 BTÄO) 

In Artikel 22 Nummer 5 ist § 16 Absatz 2 wie folgt zu fassen: 

"(2) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes findet das Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz mit Ausnahme des § 17 keine Anwendung." 

 

Begründung: 

Hierbei handelt es sich um die Klarstellung, dass sich Absatz 2 nicht nur auf 
die Antragsteller nach Absatz 1 bezieht. 

18. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Satz 5 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b sind in § 3 Absatz 2 Satz 5 die Wörter 
"ärztlichen Berufspraxis" durch die Wörter "eigenverantwortlichen und nicht 
unter Aufsicht ausgeübten ärztlichen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren vor 
Antragstellung" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die ausgleichsfähige Berufserfahrung muss einer zeitlichen Begrenzung unter-
liegen. Gemäß des Berichts über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer 
in Deutschland der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration, Seite 195 Absatz 1, kann zum Zwecke der Schätzung da-
von ausgegangen werden, dass Berufsabschlüsse, die vor mehr als zehn Jahren 
erworben wurden, in aller Regel entwertet sein dürften, wenn in der Zwischen-
zeit berufsfremd oder gar nicht gearbeitet wurde. Aus Klarstellungsgründen 
wird normiert, dass die Kenntnisse im Rahmen einer eigenverantwortlichen 
und nicht unter Aufsicht ausgeübten Tätigkeit erworben werden mussten.  
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19. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Satz 9 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b sind in § 3 Absatz 2 Satz 9 vor dem Wort 
"anerkannt" die Wörter "gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG" 
einzufügen. 

 

Begründung: 

Die Anerkennung der Drittstaatsausbildung durch einen anderen Mitgliedstaat 
der EU, des EWR oder durch die Schweiz muss unter Beachtung der Mindest-
anforderungen der Richtlinie 2005/36/EG erfolgt sein und nicht beispielsweise 
aufgrund bilateraler Abkommen mit geringeren Anforderungen. 

20. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b (§ 3 Absatz 2 Satz 10 bis 13 - neu - BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe b sind dem § 3 Absatz 2 folgende Sätze an-
zufügen: 

"Die Eignungsprüfung kann zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wieder-
holung ist auch nach erneuter Antragstellung auf Erteilung der Approbation 
nicht zulässig. Ist die Eignungsprüfung endgültig nicht bestanden, darf die 
Approbation nicht erteilt werden. Satz 12 findet keine Anwendung, wenn der 
Antragsteller einen nach der Richtlinie 2005/36/EG anzuerkennenden Aus-
bildungsnachweis besitzt. " 

 

Begründung: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehaltes ist mit einer deutlichen 
Zunahme von Eignungs- und Kenntnisstandprüfungen zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund wird eine Beschränkung der Wiederholungsmöglichkeiten für 
diese Prüfungen als notwendig erachtet. Hinsichtlich der Durchführung dieser 
Prüfungen ist in der Bundesärzteordnung nichts geregelt. Die Richtlinie 
2005/36/EG sieht lediglich hinsichtlich der Eignungsprüfung in Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe h vor, dass die Durchführung im Einzelnen sowie die Rechts-
stellung des Antragstellers im Aufnahmemitgliedstaat, in dem sich dieser auf 
die Eignungsprüfung vorzubereiten wünscht, von den zuständigen Behörden 
des betreffenden Mitgliedstaats festzulegen ist. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit und des bundeseinheitlichen Vollzugs sollte die Anzahl der Wieder-
holungsmöglichkeiten bereits im Rahmen dieser Gesetzesänderung gesetzlich 
geregelt werden, zumal nicht abzusehen ist, ob und wann das Bundesministe-
rium für Gesundheit von der in Artikel 29 Nummer 2 vorgesehenen Ver-
ordnungsermächtigung Gebrauch macht.  
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21. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc1 - neu -   
       (§ 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2a und 2b - neu - BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe d ist nach Doppelbuchstabe cc folgender 
Doppelbuchstabe cc1 einzufügen:  

'cc1) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 2a und 2b eingefügt: 

"2a.  eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung im 
Ausbildungsstaat, 

2b.   geeignete Unterlagen, die darlegen, im Inland den ärztlichen Beruf 
ausüben zu wollen," ' 

 

Begründung: 

Die Änderung entspricht den Regelungen des Artikels 1 § 12 Absatz 1 
Nummer 5 und Absatz 6 Satz 1 BQFG. 

22. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc2 - neu -   
          (§ 3 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe d ist nach Doppelbuchstabe cc1 folgender 
Doppelbuchstabe cc2 einzufügen: 

'cc2) In Nummer 3 wird jeweils das Wort "Herkunftsmitgliedstaats" durch 
das Wort "Herkunftsstaats" und das Wort "Herkunftsmitgliedstaat" 
durch das Wort "Herkunftsstaat" ersetzt.' 

 

Begründung: 

Hierbei handelt es sich um redaktionelle Änderungen, da es keine Differen-
zierung mehr nach der Staatsangehörigkeit der Antragstellenden gibt. 

23. Zu Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe e (§ 3 Absatz 7 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 1 Buchstabe e ist in § 3 Absatz 7 die Angabe "des 
§ 17" durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17"zu ersetzen. 
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Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 des Gesetzentwurfs eine entsprechende 
Anwendung finden. Nach dem Entwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit 
Ausnahme des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu 
dem Ergebnis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt und es 
werden bei Verletzung dieser die Folgen normiert. 

Diese Regelungen sind zu übernehmen, um den für diesen Beruf zuständigen 
Vollzugsbehörden die Verfahrensdurchführung erheblich zu erleichtern bzw. 
zu ermöglichen. 

24. Zu Artikel 29 Nummer 2 (§ 4 Absatz 6a BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 2 ist § 4 Absatz 6a wie folgt zu ändern: 

a) Das Wort "können" ist durch das Wort "sind" zu ersetzen. 

b) Die Wörter "vorgesehen werden" sind durch das Wort "vorzusehen" zu er-
setzen.  

 

Begründung: 

Mit den Neuregelungen in Artikel 29 bei Antragstellern, die ihre Ausbildung in 
einem Drittland absolviert haben, werden die in den Ländern zuständigen 
Approbationsbehörden vor erhebliche Probleme gestellt. Dies gilt insbesondere 
für die Durchführung der Eignungsprüfung und der Kenntnisprüfung. Anderer-
seits wird es für erforderlich gehalten, dass es in diesem Zusammenhang - 
ebenso wie bei der Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis - zu einer 
möglichst bundeseinheitlichen Verfahrensweise kommt. Es ist daher nicht aus-
reichend, dass in der Rechtsverordnung Regelungen zur Durchführung der 
Eignungsprüfung, der Kenntnisprüfung sowie zur Erteilung und Verlängerung 
der Berufserlaubnis nur vorgesehen werden können, deren Erlass also in das 
Ermessen des Bundesministeriums für Gesundheit gestellt wird. Erforderlich 
ist vielmehr, dass entsprechende Regelungen zwingend in die zu erlassende 
Rechtsverordnung aufgenommen werden, damit hinsichtlich der Durchführung 
der Prüfung und der Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis bundes-
einheitliche Rahmenbedingungen festgelegt werden. 
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25. Zu Artikel 29 Nummer 4 Buchstabe a1 - neu - (§ 10 Absatz 1a - neu - BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 4 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzu-
fügen: 

'a1) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

"(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 und 3 kann auf Antrag eine Erlaub-
nis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs erteilt werden, 
wenn mit dem Antrag dargelegt wird, dass im Hinblick auf die beab-
sichtigte ärztliche Tätigkeit ein besonderes Interesse an der Erteilung der 
Erlaubnis besteht. Die Erlaubnis steht der Erteilung einer Approbation nicht 
entgegen." ' 

 

Begründung: 

Mit der Änderung der Bundesärzteordnung durch Artikel 5 des Gesetzes zur 
Änderung krankenversicherungsrechtlicher und anderer Vorschriften vom 
24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983) ist die Möglichkeit der Erteilung einer Berufs-
erlaubnis im Anwendungsbereich der Richtlinie 2005/36/EWG ausgeschlossen 
worden.  

Die Änderung entspricht inhaltlich der Stellungnahme des Bundesrates zum 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung der Bundes-Tierärzteordnung, 
vgl. BR-Drucksache 126/11 (Beschluss) vom 15. April 2011, und dient damit 
der Rechtsvereinheitlichung und Verwaltungsvereinfachung.  

Auch Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis als Arzt verfügen, 
der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der 
Schweiz ausgestellt wurde, oder der in einem Drittstaat ausgestellt und den ein 
anderer der o. a. genannten Staaten anerkannt hat, soll daher (wieder) die 
Möglichkeit eröffnet werden, eine Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Be-
rufs zu erhalten. In bestimmten, sehr eng begrenzten Fällen soll die Erteilung 
einer Berufserlaubnis auch an diesen Personenkreis möglich sein. Auch für 
deutsche Staatsangehörige soll die Erlaubniserteilung möglich sein. 

Beispielhaft sind folgende Fallkonstellationen denkbar: 

- Im Operationsbereich eines Herzzentrums, in dem generell englisch ge-
sprochen wird, soll ein spezialisierter Facharzt eingestellt werden, der 
seine medizinische Ausbildung in Italien abgeschlossen hat. Er kann die 
notwendigen englischen, aber aktuell keine deutschen Sprachkenntnisse 
nachweisen. Die Erteilung einer Approbation ist nach § 3 Absatz 1 
Nummer 5 der Bundesärzteordnung nicht möglich. Mit einer vorüber-
gehenden Berufserlaubnis wäre die im Interesse der medizinischen Ver-
sorgung notwendige ärztliche Tätigkeit sichergestellt. Der Arzt könnte in 
der Zeit deutsche Sprachkenntnisse erwerben und dann die Approbation 
beantragen. 
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- Einem Antragsteller mit einer EU-Staatsangehörigkeit mit abgeschlossener 
medizinischer Ausbildung innerhalb der EU kann wegen einer körper-
lichen Behinderung nach § 3 Absatz 1 Nummer 3 der Bundesärzteordnung 
die Approbation nicht erteilt werden. Der Antragsteller könnte jedoch in 
beschränkbarem Umfang, zum Beispiel in der Forschung, ärztliche Tätig-
keit ausüben, für die die Berufszulassung erforderlich ist. Eine auf be-
stimmte Tätigkeiten und/oder Beschäftigungsstellen beschränkte Berufs-
erlaubnis würde im Interesse des Antragstellers und des deutschen Ar-
beitsmarktes verhindern, dass eine abgeschlossene qualifizierte Aus-
bildung, die der Steuerzahler finanziert hat, ungenutzt bleibt. 

26. Zu Artikel 29 Nummer 4 Buchstabe a2 - neu - (§ 10 Absatz 2 Satz 2 bis 4 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 4 ist nach Buchstabe a1 folgender Buchstabe a2 einzu-
fügen: 

'a2) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort "vier" durch das Wort "zwei" ersetzt. 

bb) Satz 3 und 4 werden aufgehoben.' 

 

Begründung: 

Zu Doppelbuchstabe aa: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts in § 3 Absatz 1 Nummer 
1 BÄO gibt es künftig nur noch wenige Fallkonstellationen, in denen kein An-
spruch auf Erteilung einer Approbation besteht. Die Erteilung einer Berufser-
laubnis wird vor allem dann in Betracht kommen, wenn bei einem Antrag-
steller eine der Voraussetzungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 nicht ge-
geben ist oder er diese noch nicht erfüllen kann. 

Auf Grund von § 10 Absatz 1 Satz 2 darf nur noch Antragstellern mit Dritt-
staatsdiplomen, die noch in keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat anerkannt worden sind, weiterhin eine Berufs-
erlaubnis erteilt werden. Da gerade diese Ausbildungsnachweise häufig nicht 
gleichwertig sind, wird die Berufserlaubnis künftig vor allem für Antragsteller 
attraktiv bleiben, die ohne Nachweis eines gleichwertigen Ausbildungsstandes 
die ärztliche Tätigkeit mit einer fachlich eingeschränkten Berufserlaubnis nach 
§ 10 BÄO ausüben wollen. Dies läuft dem Ziel der Integration dieser Per-
sonengruppe in den deutschen Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß entgegen. Auf-
grund der Probleme und Erfahrungen mit Antragstellern, die seit vielen Jahren 
auf diese Weise ohne Nachweis der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
ihren Beruf ausüben, sollte für Antragsteller nicht mehr die Möglichkeit be-
stehen, sich einer Kenntnisprüfung dadurch zu entziehen, dass sie die Erteilung 
oder Verlängerung einer Berufserlaubnis beantragen. Ein Zeitraum von zwei 
Jahren muss grundsätzlich auch für die Herstellung der Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 genügen.  
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Zu Doppelbuchstabe bb: 

Nach Artikel 25 Absatz 4 der Richtlinie 2005/36/EG ist die Ausstellung eines 
Ausbildungsnachweises des Facharztes vom Besitz eines der in Anhang V 
Nummer 5.1.1 aufgeführten Ausbildungsnachweise für die ärztliche Grundaus-
bildung abhängig zu machen. Die Bestimmung soll sicherstellen, dass in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union nur Ärzte eine ärztliche Weiterbildung 
abschließen können, deren ärztliche Grundausbildung EU-Ausbildungs-
standards genügt. Die Charakteristik der ärztlichen Weiterbildung besteht ge-
rade darin, dass sie nach abgeschlossener Berufsausbildung berufsbegleitend 
erfolgt. Insoweit sollte es auch ausgeschlossen sein, dass Drittstaatsangehörige 
mit Drittstaatsdiplomen, ohne dass ein gleichwertiger Ausbildungsstand nach-
gewiesen wird, eine ärztliche Weiterbildung im Geltungsbereich der BÄO ab-
solvieren. Für die Verlängerungsmöglichkeit nach § 10 Absatz 2 Satz 3 und 4 
BÄO besteht insoweit kein Bedarf mehr.  

27. Zu Artikel 29 Nummer 4 Buchstabe a3 - neu - (§ 10 Absatz 2a - neu - BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 4 ist nach Buchstabe a2 folgender Buchstabe a3 einzu-
fügen: 

'a3) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  

"(2a) Der Antragsteller hat innerhalb von zwei Jahren nach der erstmaligen 
Erteilung der Erlaubnis die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes durch 
das Ablegen einer Prüfung, die sich auf den Inhalt der staatlichen Ab-
schlussprüfung erstreckt, nachzuweisen. Näheres zur Durchführung der 
Kenntnisprüfung wird in der Rechtsverordnung nach § 4 Absatz 6a ge-
regelt." ' 

 

Begründung: 

§ 10 Absatz 1 der Bundesärzteordnung (BÄO) macht die Erteilung einer Er-
laubnis zur vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs vom Wortlaut 
her nur vom Abschluss einer ärztlichen Ausbildung abhängig, ohne danach zu 
differenzieren, wo die Ausbildung absolviert wurde.  

Vor dem Hintergrund des auch bei § 10 BÄO maßgebenden Patientenschutzes, 
der darin besteht, die Ausübung ärztlicher Tätigkeiten nur denjenigen zu er-
lauben, welche die erforderliche fachliche Eignung zur Berufsausübung be-
sitzen, ist auch für die Erteilung einer Berufserlaubnis spätestens nach zwei 
Jahren der Nachweis der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes zu fordern. 
Dies wird verstärkt durch die Regelung in § 10 Absatz 6 BÄO, wonach Per-
sonen, denen eine Erlaubnis zur Ausübung des ärztlichen Berufs nach den vor-
stehenden Vorschriften erteilt worden ist, im Übrigen die Rechte und Pflichten 
eines Arztes haben. 
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Das bisherige Fehlen einer entsprechenden Rechtsgrundlage hat zu einer unter-
schiedlichen Verwaltungspraxis in den Ländern und zu einer zunehmenden ge-
genseitigen Abwerbung von Ärzten geführt. Auch wenn durch die Änderung 
des § 3 BÄO die Erteilung von Berufserlaubnissen in der Praxis an Bedeutung 
verlieren wird, wird es für erforderlich gehalten, einheitliche Kriterien für die 
Erteilung bzw. Verlängerung der Berufserlaubnisse und eine Rechtsgrundlage 
für die Durchführung von Kenntnisprüfungen im Gesetz zu schaffen. Das 
Nähere zur Durchführung der Kenntnisprüfung soll in der Rechtsverordnung 
nach § 4 Absatz 6a geregelt werden. 

28. Zu Artikel 29 Nummer 4 Buchstabe b (§ 10 Absatz 3 Satz 1, 1a und 1b - neu -
BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 4 Buchstabe b ist § 10 Absatz 3 Satz 1 durch folgende 
Sätze zu ersetzen: 

"Eine Erlaubnis darf ausnahmsweise über den in Absatz 2 genannten Zeitraum 
hinaus im besonderen Einzelfall oder aus Gründen der ärztlichen Versorgung 
erteilt oder verlängert werden, wenn eine Approbation wegen Fehlens der Vor-
aussetzungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 nicht erteilt werden kann. Die Er-
teilung oder Verlängerung aus Gründen der ärztlichen Versorgung ist nur zu-
lässig, wenn auf dem Gebiet, in dem die ärztliche Tätigkeit ausgeübt werden 
soll, ein gleichwertiger Ausbildungsstand nachgewiesen ist. Die Erlaubnis ist in 
diesem Fall auf das Gebiet zu beschränken." 

 

Begründung:  

Eine Verlängerung im besonderen Einzelfall ist denkbar, wenn die Erteilung 
einer fachlich eingeschränkten Berufserlaubnis aufgrund von Artikel 12 des 
Grundgesetzes geboten erscheint, z. B. weil die betreffende Person über eine 
Facharztqualifikation auf einem Gebiet verfügt, jedoch die Kenntnisprüfung 
zum Nachweis eines gleichwertigen Kenntnisstandes endgültig nicht bestanden 
hat, oder auch bei TCM-Ärzten. Ebenso kann diese Verlängerungsmöglichkeit 
herangezogen werden, um Ärzten, die im Rahmen von Entwicklungshilfe-
projekten oder als Gastärzte (DAAD-Stipendiaten) zum Zwecke der ärztlichen 
Weiterbildung nach Deutschland kommen und in ihr Heimatland zurückkehren 
werden, die ärztliche Tätigkeit zu ermöglichen. 

Eine Verlängerung zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung kommt aus 
Gründen des Patientenschutzes und der Qualitätssicherung in der medizi-
nischen Versorgung nur in Betracht, wenn die Qualifikation des Arztes eine 
Versorgung auf Facharztniveau gewährleistet, also nur bei Ärzten, die zwar 
eine Facharztqualifikation erworben haben, jedoch die Kenntnisprüfung zum 
Nachweis eines gleichwertigen Kenntnisstandes endgültig nicht bestanden 
haben. 
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29. Zu Artikel 29 Nummer 5 Buchstabe a (§ 12 Absatz 3 Satz 1a - neu - BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 5 Buchstabe a ist in § 12 Absatz 3 nach Satz 1 folgender 
Satz einzufügen: 

"Die Länder können vereinbaren, dass die ihnen durch Satz 1 übertragenen 
Aufgaben von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrags über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheits-
berufe erörtert. 

30. Zu Artikel 29 Nummer 5 Buchstabe b (§ 12 Absatz 4 Satz 2 BÄO) 

In Artikel 29 Nummer 5 Buchstabe b ist in § 12 Absatz 4 der einzufügende Satz 
wie folgt zu fassen: 

"Bei Ärzten, die den ärztlichen Beruf häufig wechselnd in ärztlich geleiteten 
Einrichtungen ausüben, trifft die Entscheidung nach Satz 1 die Behörde des 
Landes, in dem dem Arzt die Approbation erteilt worden ist.". 

 

Begründung: 

Es handelt sich um eine grammatikalische Änderung. 

31. Zu Artikel 30 Nummer 2 Buchstabe b (§ 39 Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 ÄApprO)  
       und Buchstabe e (§ 39 Absatz 5 Satz 1 ÄApprO) 

In Artikel 30 Nummer 2 ist § 39 wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

'b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

"Die Sätze 1, 3 und 5 werden aufgehoben." ' 
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b) In Buchstabe e sind in § 39 Absatz 5 Satz 1 die Wörter "nach den Ab-
sätzen 1 bis 4" durch die Wörter "nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 3 Ab-
satz 6 der Bundesärzteordnung" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Regelungen in den Sätzen 1 und 3 sind bereits in § 3 Absatz 6 BÄO ent-
halten. 

Zu Buchstabe b: 

Absatz 3 regelt nicht mehr die Vorlage von Unterlagen und Absatz 4 wird auf-
gehoben. Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buchstabe a. 

32. Zu Artikel 30 Nummer 2 Buchstabe c (§ 39 Absatz 3 Satz 1 bis 5 ÄApprO) 

In Artikel 30 Nummer 2 ist Buchstabe c wie folgt zu fassen: 

'c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die zuständige Stelle des Landes kann von Antragstellern, die sich vor 
Antragstellung außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung auf-
gehalten haben, neben oder anstelle des Nachweises nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 4 die Vorlage eines entsprechenden Nachweises des Her-
kunftsstaats verlangen." 

 bb) In Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort "Herkunftsmitgliedstaats" durch 
das Wort "Herkunftsstaats" und das Wort "Herkunftsmitgliedstaat" 
durch das Wort "Herkunftsstaat" ersetzt. < entspricht inhaltlich dem 
Gesetzentwurf > 

 cc) Satz 4 und 5 werden aufgehoben.' 

  < entspricht inhaltlich dem Gesetzentwurf > 

 

Begründung: 

Die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses im Rahmen eines Antrags auf 
Erteilung einer Approbation dient dem Nachweis der persönlichen Würdigkeit 
und Zuverlässigkeit eines Antragstellers. Hat sich dieser vor Antragstellung im 
Ausland aufgehalten, ist ein deutsches Führungszeugnis in bestimmten Fällen 
hinsichtlich etwaiger Straftaten nicht aussagekräftig, die Eingang in das Straf-
register des ausländischen Staats gefunden haben. 
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Das ist z. B. der Fall, wenn ein Antragsteller mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit erstmals anlässlich des Approbationsantrags in das Bundesgebiet 
kommt. Dies ist aber auch bei deutschen Antragstellern der Fall, wenn mit dem 
betreffenden ausländischen Staat kein Abkommen nach § 54 BZRG besteht. 

Demzufolge besteht ein Bedürfnis der Praxis, dass die zuständige Stelle neben 
oder anstelle eines amtlichen (deutschen) Führungszeugnisses vom Antrag-
steller die Vorlage eines entsprechenden Nachweises (z. B. Strafregister-
auszugs) des Herkunftsstaats verlangen kann. 

Dies gilt umso mehr, da durch die Änderung der Heilberufsgesetze künftig ein 
Approbationsanspruch ohne Ansehung der Staatsangehörigkeit eines Antrag-
stellers besteht. Es werden somit vermehrt Antragsteller aus Drittstaaten um 
eine deutsche Approbation in einem Heilberuf nachsuchen. Mit vielen dieser 
Staaten besteht kein Abkommen über Rechtshilfe in Strafsachen, d. h. es er-
folgt kein Strafnachrichtenaustausch. Insoweit ist es aus Gründen des 
Patientenschutzes erforderlich, dass die zuständige Approbationsbehörde die 
Befugnis erhält, einen dem amtlichen Führungszeugnis entsprechenden 
Nachweis des Herkunftsstaats eines Antragstellers zu verlangen. 

Die Befugnis ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, da es der zuständigen Be-
hörde überlassen bleiben soll, ob sie die Vorlage eines entsprechenden Nach-
weises des Herkunftsstaats im konkreten Einzelfall für erforderlich hält. 

33. Zu Artikel 30 Nummer 2 Buchstabe e (§ 39 Absatz 5 Satz 1a - neu - und Satz 2 
ÄApprO) 

In Artikel 30 Nummer 2 Buchstabe e ist § 39 Absatz 5 wie folgt zu ändern: 

a) Nach Satz 1 ist folgender Satz 1a einzufügen: 

"Soweit es um die Anerkennung eines Ausbildungsnachweises nach § 3 
Absatz 2 und 3 oder § 14b Absatz 2 der Bundesärzteordnung geht, stehen 
vier statt drei Monate zur Verfügung." 

b) Satz 2 ist wie folgt zu fassen: 

"Die zuständige Behörde bestätigt der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller binnen eines Monats nach Eingang des Antrags den Antragseingang 
und den Empfang der Unterlagen und teilt ihr oder ihm mit, welche Unter-
lagen fehlen."  

 

Begründung: 

Es sollte nur der Staatsangehörigkeitsvorbehalt entfallen, im Übrigen die bishe-
rige Regelung, insbesondere die Frist von vier Monaten für die Anerkennung 
von Ausbildungsnachweisen nach § 3 Absatz 2 und 3 oder § 14b Absatz 2 bei-
behalten werden.  
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34. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d (§ 4 Absatz 2 Satz 1 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d ist in § 4 Absatz 2 Satz 1 die Angabe 
"Absatz 1 oder Absatz 1d" durch die Angabe "Absatz 1 bis Absatz 1d" zu er-
setzen. 

 

Begründung: 

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung. 

35. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d (§ 4 Absatz 2 Satz 5 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d sind in § 4 Absatz 2 Satz 5 die Wörter 
"pharmazeutischen Berufspraxis" durch die Wörter "eigenverantwortlichen und 
nicht unter Aufsicht ausgeübten pharmazeutischen Tätigkeit in den letzten zehn 
Jahren vor Antragstellung" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die ausgleichsfähige Berufserfahrung muss einer zeitlichen Begrenzung unter-
liegen. Gemäß des Berichts über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer 
in Deutschland der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (Seite 195 Absatz 1) kann zum Zwecke der Schätzung 
davon ausgegangen werden, dass Berufsabschlüsse, die vor mehr als zehn 
Jahren erworben wurden, in aller Regel entwertet sein dürften, wenn in der 
Zwischenzeit berufsfremd oder gar nicht gearbeitet wurde. Aus Klarstellungs-
gründen wird normiert, dass die Kenntnisse im Rahmen einer eigenverantwort-
lichen und nicht unter Aufsicht ausgeübten Tätigkeit erworben werden 
mussten.   

36. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d (§ 4 Absatz 2 Satz 9 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d sind in § 4 Absatz 2 Satz 9 nach den 
Wörtern "ein anderer der in Satz 1 genannten Staaten" die Wörter "gemäß Ar-
tikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG" einzufügen. 

 

Begründung: 

Die Anerkennung der Drittstaatsausbildung durch einen anderen Mitgliedstaat 
der EU, des EWR oder durch die Schweiz muss unter Beachtung der Mindest-
anforderungen der Richtlinie 2005/36/EG erfolgt sein und nicht beispielsweise 
aufgrund bilateraler Abkommen mit geringeren Anforderungen. 
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37. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d (§ 4 Absatz 2 Satz 10 bis 13 - neu - 
BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe d sind dem § 4 Absatz 2 folgende Sätze an-
zufügen: 

"Die Eignungsprüfung kann zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wieder-
holung ist auch nach erneuter Antragstellung auf Erteilung der Approbation 
nicht zulässig. Ist die Eignungsprüfung endgültig nicht bestanden, darf die 
Approbation nicht erteilt werden. Satz 12 findet keine Anwendung, wenn der 
Antragsteller einen nach der Richtlinie 2005/36/EG anzuerkennenden Aus-
bildungsnachweis besitzt. " 

 

Begründung: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts ist mit einer deutlichen 
Zunahme von Eignungs- und Kenntnisstandprüfungen zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund wird eine Beschränkung der Wiederholungsmöglichkeiten für 
diese Prüfungen für notwendig erachtet. Hinsichtlich der Durchführung dieser 
Prüfungen ist in der Bundesapothekerordnung nichts geregelt. Die Richtlinie 
2005/36/EG sieht lediglich hinsichtlich der Eignungsprüfung in Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe h vor, dass die Durchführung im Einzelnen sowie die Rechts-
stellung des Antragstellers im Aufnahmemitgliedstaat, in dem sich dieser auf 
die Eignungsprüfung vorzubereiten wünscht, von den zuständigen Behörden 
des betreffenden Mitgliedstaats festzulegen ist. Aus Gründen der Rechtssicher-
heit und des bundeseinheitlichen Vollzugs sollte die Anzahl der Wieder-
holungsmöglichkeiten bereits im Rahmen dieser Gesetzesänderung gesetzlich 
geregelt werden, zumal nicht abzusehen ist, ob und wann das Bundes-
ministerium für Gesundheit von der in Artikel 31 Nummer 2 vorgesehenen 
Verordnungsermächtigung Gebrauch macht.  

38. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe e (§ 4 Absatz 3 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe e ist § 4 Absatz 3 wie folgt zu fassen: 

"(3) Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 nicht erfüllt, so ist 
Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis als Apotheker verfügen, 
der in einem anderen als den in Absatz 2 Satz 1 genannten Staaten (Drittland) 
ausgestellt ist, die Approbation zu erteilen, wenn die Gleichwertigkeit des Aus-
bildungsstands gegeben ist. Der Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten wird durch das Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den 
Inhalt der staatlichen Abschlussprüfung bezieht. Die zuständige Behörde kann 
abweichend von Satz 2 bestimmen, dass keine Prüfung abzulegen ist, soweit 
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gesicherte Erkenntnisse vorliegen, dass der Ausbildungsstand des Antragstellers 
als gleichwertig anzusehen ist. Diese Prüfung kann zweimal wiederholt werden. 
Eine weitere Wiederholung ist auch nach erneuter Antragstellung auf Erteilung 
der Approbation nicht zulässig. Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden, darf 
die Approbation nicht erteilt werden. Satz 6 findet keine Anwendung, wenn der 
Antragsteller einen nach der Richtlinie 2005/36/EG anzuerkennenden Aus-
bildungsnachweis besitzt." 

 

Begründung: 

Die Grundsätze der Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung von Berufsquali-
fikationen eignen sich für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, die 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 
Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder 
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben, entweder selbst ausgestellt worden sind 
oder, soweit es sich um Drittstaatsdiplome handelt, die von einem der vorge-
nannten Staaten bereits anerkannt worden sind, da insoweit auf die Einhaltung 
der in der Richtlinie festgelegten Mindeststandards durch die Mitglieds- und 
Vertragsstaaten vertraut werden darf. Zudem bieten die Regelungen über die 
Verwaltungszusammenarbeit die notwendige Gewähr für sichere und ver-
trauenswürdige Informationen, wenn Ausbildungsnachweise nach den allge-
meinen Regelungen der Artikel 10 ff der Richtlinie 2005/36/EG anerkannt 
werden sollen. Für die Erstanerkennung von Drittstaatsdiplomen hat sich das 
Verfahren hingegen nicht bewährt. Es ist mit einem vergleichsweise sehr 
hohen Verwaltungsaufwand verbunden, mit dem nur eine rein förmliche Prü-
fung aufgrund Aktenlage gewährleistet werden kann. Eine inhaltliche Überprü-
fung ist den Vollzugsbehörden kaum möglich. Es fehlt insoweit nicht nur an 
konkreten Prüfkriterien. Auch können von den Antragstellern in der Regel 
keine aussagefähigen Unterlagen beigebracht werden, um Art und Weise der 
Stoffvermittlung (Inhalt der Lehrveranstaltungen, Didaktik, Prüfungen) ange-
messen berücksichtigen zu können. Die Berücksichtigung von Berufspraxis aus 
Drittländern erweist sich ebenfalls häufig als problematisch. Zum einen können 
im Herkunftsland geringere Qualitätsstandards für die Berufsausübung gelten, 
zum anderen lässt sich aber auch die Authentizität von Arbeitszeugnissen - 
wenn diese überhaupt vorgelegt werden können - in der Regel nur schwer oder 
überhaupt nicht überprüfen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht sachgerecht, auch auf die Erstanerkennung 
von Drittstaatsdiplomen die allgemeinen Regelungen der Richtlinie 
2005/36/EG für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen anzuwenden. 
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Dazu verpflichtet auch die Richtlinie 2005/36/EG die Mitgliedstaaten nicht. 
Die Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG lediglich sicherzustellen, dass bei Berufen in Titel III Kapitel III, 
zu denen auch der Apotheker gehört, die Anerkennung von Ausbildungsnach-
weisen unter Beachtung der dort genannten Mindestanforderungen erfolgt. Im 
Übrigen sind die Mitgliedstaaten in der Ausgestaltung des Anerkennungsver-
fahrens jedoch frei. 

Antragsteller mit Drittstaatsdiplomen, für die innerhalb der Europäischen 
Union erstmals eine Anerkennung angestrebt wird, sollen daher grundsätzlich 
einen gleichwertigen Kenntnisstand durch das Ablegen einer Kenntnisprüfung 
nachweisen. Mit Satz 3 wird jedoch die Möglichkeit geschaffen, von diesem 
Grundsatz abzuweichen, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen, dass der 
Ausbildungsstand des Antragstellers als gleichwertig anzusehen ist, z. B. bei 
Abschlüssen aus hochentwickelten Industrieländern. Zur Vereinheitlichung des 
Verwaltungsvollzugs könnten sich die Länder auch auf einen Länderliste ver-
ständigen. 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehaltes ist mit einer deutlichen 
Zunahme der Kenntnisstandprüfungen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund 
und aus Gründen der Rechtssicherheit und des bundeseinheitlichen Vollzugs 
wird deshalb auch für diese Prüfung eine gesetzliche Regelung zur Be-
schränkung der Wiederholungsmöglichkeiten für notwendig erachtet, zumal 
nicht abzusehen ist, ob und wann das Bundesministerium für Gesundheit von 
der in Artikel 31 Nummer 2 vorgesehenen Verordnungsermächtigung Ge-
brauch macht.  

39. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe f Doppelbuchstabe cc1 - neu -   
(§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2a und 2b - neu - BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe f ist nach Doppelbuchstabe cc folgender 
Doppelbuchstabe cc1 einzufügen:  

'cc1) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 2a und 2b eingefügt: 

  "2a.  eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung 
im Ausbildungsstaat, 

  2b.  geeignete Unterlagen, die darlegen, im Inland den ärztlichen Be-
ruf ausüben zu wollen,"' 

 

Begründung: 

Die Änderung entspricht den Regelungen des Artikels 1 § 12 Absatz 1 
Nummer 5 und Absatz 6 Satz 1 BQFG. 
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40. Zu Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe g (§ 4 Absatz 7 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 1 Buchstabe g ist in § 4 Absatz 7 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen.  

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Entwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme des § 17 
(Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergebnis führt, 
dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nach-
forderung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser die Folgen normiert. 

Diese Regelungen sind zu übernehmen, um den für diesen Beruf zuständigen 
Vollzugsbehörden die Verfahrensdurchführung zu erleichtern bzw. zu er-
möglichen. 

41. Zu Artikel 31 Nummer 2 (§ 5 Absatz 2a BApO) 

In Artikel 31 Nummer 2 ist § 5 Absatz 2a wie folgt zu fassen: 

"(2a) In der Rechtsordnung sind mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen 
zur Durchführung der Eignungsprüfung nach § 4 Absatz 2, der Kenntnisprüfung 
nach § 4 Absatz 3 sowie zur Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis-
sen nach § 11 vorzusehen." 

 

Begründung: 

Angesichts der Vielzahl von unterschiedlichen Anerkennungsstellen können 
bundeseinheitliche Standards und Kriterien für Berufszulassungs- und 
Prüfungsentscheidungen nur durch eine Rechtsverordnung des Bundes ent-
wickelt werden. Deshalb sollte ein Entschließungsermessen nicht eingeräumt 
werden. 



 - 33 - Drucksache 211/11 (Beschluss)
 

 

42. Zu Artikel 31 Nummer 5 Buchstabe a (§ 11 Absatz 1 Satz 1 BApO) 

In Artikel 31 Nummer 5 Buchstabe a ist § 11 Absatz 1 Satz 1 wie folgt zu 
fassen: 

"(1) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Apothekerberufs nach 
§ 2 Absatz 2 kann auf Antrag Personen erteilt werden, die eine abgeschlossene 
Ausbildung für den Apothekerberuf nachweisen."  

 

Begründung: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts in § 4 Absatz 1 
Nummer 1 BApO gibt es künftig nur noch wenige Fallkonstellationen, in 
denen kein Anspruch auf Erteilung einer Approbation besteht. Die Erteilung 
einer Berufserlaubnis wird vor allem dann in Betracht kommen, wenn bei 
einem Antragsteller eine der Voraussetzungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 
5 BApO nicht gegeben ist oder er diese noch nicht erfüllen kann. § 11 Absatz 1 
Satz 1 BApO in der Fassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung stellt 
den Grundsatz auf, dass auch eine Berufserlaubnis nur erteilt wird, wenn die 
Voraussetzungen des § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 BApO erfüllt sind. Dieser 
Grundsatz wird jedoch in der Praxis ins Leere laufen. Insoweit scheint es sinn-
voll, § 11 Absatz 1 Satz 1 BApO an die entsprechenden Regelungen in den Be-
rufsgesetzen der anderen akademischen Heilberufe anzupassen.   

43. Zu Artikel 31 Nummer 6 (§ 12 Absatz 2 und Absatz 3a - neu - BApO) 

In Artikel 31 ist Nummer 6 wie folgt zu fassen: 

'6. § 12 wird wie folgt geändert: 

'a) In Absatz 2 wird die Angabe "und 2a" gestrichen.   
< entspricht inhaltlich dem Gesetzentwurf > 

b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt: 

"(3a) Die Länder können vereinbaren, dass die ihnen durch Absatz 2 
und 3 übertragenen Aufgaben von einem anderen Land oder von einer 
gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrags über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheits-
berufe erörtert. 
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44. Zu Artikel 32 Nummer 1 Buchstabe b (§ 20 Absatz 2 Satz 1, 3 und 6 AAppO)  
       und Buchstabe e (§ 20 Absatz 5 Satz 1 AAppO) 

In Artikel 32 ist Nummer 1 wie folgt zu ändern: 

a) Buchstabe b ist wie folgt zu fassen: 

 "b) In Absatz 2 werden die Sätze 1, 3 und 6 aufgehoben." 

b) In Buchstabe e sind in § 20 Absatz 5 Satz 1 die Wörter "nach den Absätzen 
1 bis 4" durch die Wörter "nach den Absätzen 1 und 2 sowie § 4 Absatz 6 
der Bundes-Apothekerordnung" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Die Regelungen in § 20 Absatz 2 Satz 1 und 3 sind bereits in § 4 Absatz 6 
BApO enthalten. 

Zu Buchstabe b: 

§ 20 Absatz 3 BApO regelt nicht mehr die Vorlage von Unterlagen und Ab-
satz 4 wird aufgehoben. Bei der Einfügung handelt es sich um eine Folge-
änderung zu Buchstabe a. 

45. Zu Artikel 32 Nummer 1 Buchstabe c (§ 20 Absatz 3 Satz 1 bis 5 AAppO) 
In Artikel 32 Nummer 1 ist Buchstabe c wie folgt zu fassen: 

'c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die zuständige Stelle des Landes kann von Antragstellern, die sich vor 
Antragstellung außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung auf-
gehalten haben, neben oder anstelle des Nachweises nach Absatz 1 Satz 
2 Nummer 4 die Vorlage eines entsprechenden Nachweises des Her-
kunftsstaats verlangen." 

 bb) In Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort "Herkunftsmitgliedstaats" durch 
das Wort "Herkunftsstaats" und das Wort "Herkunftsmitgliedstaat" 
durch das Wort "Herkunftsstaat" ersetzt. < entspricht inhaltlich dem 
Gesetzentwurf > 

 cc) Satz 4 und 5 werden aufgehoben.' 

< entspricht inhaltlich dem Gesetzentwurf > 
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Begründung: 

Die Vorlage eines amtlichen Führungszeugnisses im Rahmen eines Antrags auf 
Erteilung einer Approbation dient dem Nachweis der persönlichen Würdigkeit 
und Zuverlässigkeit eines Antragstellers. Hat sich dieser vor Antragstellung im 
Ausland aufgehalten, ist ein deutsches Führungszeugnis in bestimmten Fällen 
hinsichtlich etwaiger Straftaten nicht aussagekräftig, die Eingang in das Straf-
register des ausländischen Staats gefunden haben. 

Das ist z. B. der Fall, wenn ein Antragsteller mit ausländischer Staatsange-
hörigkeit erstmals anlässlich des Approbationsantrags in das Bundesgebiet 
kommt. Dies ist aber auch bei deutschen Antragstellern der Fall, wenn mit dem 
betreffenden ausländischen Staat kein Abkommen nach § 54 BZRG besteht. 

Demzufolge besteht ein Bedürfnis der Praxis, dass die zuständige Stelle neben 
oder anstelle eines amtlichen (deutschen) Führungszeugnisses vom Antrag-
steller die Vorlage eines entsprechenden Nachweises (z. B. Strafregisteraus-
zugs) des Herkunftsstaats verlangen kann. 

Dies gilt umso mehr, da durch die Änderung der Heilberufsgesetze künftig ein 
Approbationsanspruch ohne Ansehung der Staatsangehörigkeit eines Antrag-
stellers besteht. Es werden somit vermehrt Antragsteller aus Drittstaaten um 
eine deutsche Approbation in einem Heilberuf nachsuchen. Mit vielen dieser 
Staaten besteht kein Abkommen über Rechtshilfe in Strafsachen, d. h. es er-
folgt kein Strafnachrichtenaustausch. Insoweit ist es aus Gründen des 
Patientenschutzes erforderlich, dass die zuständige Approbationsbehörde die 
Befugnis erhält, einen dem amtlichen Führungszeugnis entsprechenden Nach-
weis des Herkunftsstaats eines Antragstellers zu verlangen. 

Die Befugnis ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, da es der zuständigen Be-
hörde überlassen bleiben soll, ob sie die Vorlage eines entsprechenden Nach-
weises des Herkunftsstaats im konkreten Einzelfall für erforderlich hält. 

46. Zu Artikel 32 Nummer 1 Buchstabe e (§ 20 Absatz 5 AAppO) 

In Artikel 32 Nummer 1 ist Buchstabe e wie folgt zu fassen: 

'e) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 "(5) Über den Antrag nach § 4 Absatz 1 der Bundes-Apothekerordnung ist 
kurzfristig, spätestens drei Monate nach Vorlage der nach den Absätzen 1 
und 2 sowie § 4 Absatz 6 der Bundes-Apothekerordnung vom Antragsteller 
vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Soweit es um die Anerkennung 
eines Ausbildungsnachweises nach § 4 Absatz 2 der Bundes-Apothekerord-
nung geht, stehen vier statt drei Monate zur Verfügung. Die zuständige Be-
hörde bestätigt dem Antragsteller oder der Antragstellerin binnen eines 
Monats nach Eingang des Antrags den Antragseingang und den Empfang 
der Unterlagen und teilt ihm oder ihr mit, welche Unterlagen fehlen." ' 
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Begründung: 

Es sollte nur der Staatsangehörigkeitsvorbehalt entfallen, im Übrigen die bishe-
rige Regelung, insbesondere die Frist von vier Monaten für die Anerkennung 
von Ausbildungsnachweisen nach § 4 Absatz 2 und 3 beibehalten werden. 

47. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b (§ 2 Absatz 2 Satz 5 ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b sind in § 2 Absatz 2 Satz 5 die Wörter 
"ärztlichen Berufspraxis" durch die Wörter "eigenverantwortlichen und nicht 
unter Aufsicht ausgeübten zahnärztlichen Tätigkeit in den letzten zehn Jahren 
vor Antragstellung" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Die ausgleichsfähige Berufserfahrung muss einer zeitlichen Begrenzung unter-
liegen. Gemäß des Berichts über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer 
in Deutschland der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (Seite 195 erster Absatz) kann zum Zwecke der Schät-
zung davon ausgegangen werden, dass Berufsabschlüsse, die vor mehr als zehn 
Jahren erworben wurden, in aller Regel entwertet sein dürften, wenn in der 
Zwischenzeit berufsfremd oder gar nicht gearbeitet wurde. Aus Klarstellungs-
gründen wird normiert, dass die Kenntnisse im Rahmen einer eigenverantwort-
lichen und nicht unter Aufsicht ausgeübten Tätigkeit erworben werden muss-
ten.  

48. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b (§ 2 Absatz 2 Satz 9 ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b sind in § 2 Absatz 2 Satz 9 nach den 
Wörtern "ein anderer der in Satz 1 genannten Staaten" die Wörter "gemäß Arti-
kel 2 Absatz 2 der Richtlinie 2005/36/EG" einzufügen. 

 

Begründung: 

Die Anerkennung der Drittstaatsausbildung durch einen anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder durch die 
Schweiz muss unter Beachtung der Mindestanforderungen der Richtlinie 
2005/36/EG erfolgt sein und nicht beispielsweise aufgrund bilateraler Abkom-
men mit geringeren Anforderungen. 
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49. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b (§ 2 Absatz 2 Satz 10 bis 13 - neu - ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe b sind dem § 2 Absatz 2 folgende Sätze an-
zufügen: 

"Die Eignungsprüfung kann zweimal wiederholt werden. Eine weitere Wieder-
holung ist auch nach erneuter Antragstellung auf Erteilung der Approbation 
nicht zulässig. Ist die Eignungsprüfung endgültig nicht bestanden, darf die Ap-
probation nicht erteilt werden. Satz 12 findet keine Anwendung, wenn der An-
tragsteller einen nach der Richtlinie 2005/36/EG anzuerkennenden Ausbil-
dungsnachweis besitzt."  

 

Begründung: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehaltes ist mit einer deutlichen 
Zunahme von Eignungs- und Kenntnisstandprüfungen zu rechnen. Vor diesem 
Hintergrund wird eine Beschränkung der Wiederholungsmöglichkeiten für 
diese Prüfungen als notwendig erachtet. Hinsichtlich der Durchführung dieser 
Prüfungen ist im Zahnheilkundegesetz nichts geregelt. Die Richtlinie 
2005/36/EG sieht lediglich hinsichtlich der Eignungsprüfung in Artikel 3 Ab-
satz 1 Buchstabe h vor, dass die Durchführung im Einzelnen sowie die Rechts-
stellung des Antragstellers im Aufnahmemitgliedstaat, in dem sich dieser auf 
die Eignungsprüfung vorzubereiten wünscht, von den zuständigen Behörden 
des betreffenden Mitgliedstaats festzulegen sind. Aus Gründen der Rechtssi-
cherheit und des bundeseinheitlichen Vollzugs sollte die Anzahl der Wieder-
holungsmöglichkeiten bereits im Rahmen dieser Gesetzesänderung gesetzlich 
geregelt werden, zumal nicht abzusehen ist, ob und wann das Bundesministe-
rium für Gesundheit von der in Artikel 33 Nummer 2 vorgesehenen Verord-
nungsermächtigung Gebrauch macht.  

50. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 3 ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 ist Buchstabe c wie folgt zu fassen: 

'c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 "(3) Ist die Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 4 nicht erfüllt, so 
ist Antragstellern, die über einen Ausbildungsnachweis für die Ausübung 
des zahnärztlichen Berufs verfügen, der in einem anderen als den in Absatz 
2 Satz 1 genannten Staaten (Drittland) ausgestellt ist, die Approbation zu 
erteilen, wenn ein gleichwertiger Kenntnisstand nachgewiesen ist. Der 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten wird durch das 
Ablegen einer Prüfung erbracht, die sich auf den Inhalt der staatlichen Ab-
schlussprüfung bezieht. Die zuständige Behörde kann abweichend von Satz 
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2 bestimmen, dass keine Prüfung abzulegen ist, soweit gesicherte Erkennt-
nisse vorliegen, dass der Ausbildungsstand des Antragstellers als gleich-
wertig anzusehen ist. Diese Prüfung kann zweimal wiederholt werden. Eine 
weitere Wiederholung ist auch nach erneuter Antragstellung auf Erteilung 
der Approbation nicht zulässig. Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden, 
darf die Approbation nicht erteilt werden. Satz 6 findet keine Anwendung, 
wenn der Antragsteller einen nach der Richtlinie 2005/36/EG anzuerken-
nenden Ausbildungsnachweis besitzt." ' 

 

Begründung: 

Die Grundsätze der Richtlinie 2005/36/EG zur Anerkennung von Berufsquali-
fikationen eignen sich für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen, die 
von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder einem 
Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische Gemeinschaft oder 
Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben, entweder selbst ausgestellt worden sind 
oder, soweit es sich um Drittstaatsdiplome handelt, die von einem der vorge-
nannten Staaten bereits anerkannt worden sind, da insoweit auf die Einhaltung 
der in der Richtlinie festgelegten Mindeststandards durch die Mitglied- und 
Vertragsstaaten vertraut werden darf. Zudem bieten die Regelungen über die 
Verwaltungszusammenarbeit die notwendige Gewähr für sichere und vertrau-
enswürdige Informationen, wenn Ausbildungsnachweise nach den allgemeinen 
Regelungen der Artikel 10 ff der Richtlinie 2005/36/EG anerkannt werden 
sollen. Für die Erstanerkennung von Drittstaatsdiplomen hat sich das Verfahren 
hingegen nicht bewährt. Es ist mit einem vergleichsweise sehr hohen Verwal-
tungsaufwand verbunden, mit dem nur eine rein förmliche Prüfung aufgrund 
Aktenlage gewährleistet werden kann. Eine inhaltliche Überprüfung ist den 
Vollzugsbehörden kaum möglich. Es fehlt insoweit nicht nur an konkreten 
Prüfkriterien. Auch können von den Antragstellern in der Regel keine aussage-
fähigen Unterlagen beigebracht werden, um Art und Weise der Stoffvermitt-
lung (Inhalt der Lehrveranstaltungen, Didaktik, Prüfungen) angemessen be-
rücksichtigen zu können. Die Berücksichtigung von Berufspraxis aus Drittlän-
dern erweist sich ebenfalls häufig als problematisch. Zum einen können im 
Herkunftsland geringere Qualitätsstandards für die Berufsausübung gelten, 
zum anderen lässt sich aber auch die Authentizität von Arbeitszeugnissen - 
wenn diese überhaupt vorgelegt werden können - in der Regel nur schwer oder 
überhaupt nicht überprüfen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht sachgerecht, auch auf die Erstanerkennung 
von Drittstaatsdiplomen die allgemeinen Regelungen der Richtlinie 
2005/36/EG für die Anerkennung von Ausbildungsnachweisen anzuwenden. 
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Dazu verpflichtet auch die Richtlinie 2005/36/EG die Mitgliedstaaten nicht. 
Die Mitgliedstaaten haben gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie 
2005/36/EG lediglich sicherzustellen, dass bei Berufen in Titel III Kapitel III, 
zu denen auch der Zahnarzt gehört, die Anerkennung von Ausbildungsnach-
weisen unter Beachtung der dort genannten Mindestanforderungen erfolgt. Im 
Übrigen sind die Mitgliedstaaten in der Ausgestaltung des Anerkennungsver-
fahrens jedoch frei. 

Antragsteller mit Drittstaatsdiplomen, für die innerhalb der Europäischen 
Union erstmals eine Anerkennung angestrebt wird, sollen daher grundsätzlich 
einen gleichwertigen Kenntnisstand durch das Ablegen einer Kenntnisprüfung 
nachweisen. Mit Satz 3 wird jedoch die Möglichkeit geschaffen, von diesem 
Grundsatz abzuweichen, wenn gesicherte Erkenntnisse vorliegen, dass der 
Ausbildungsstand des Antragstellers als gleichwertig anzusehen ist, z. B. bei 
Abschlüssen aus hochentwickelten Industrieländern. Zur Vereinheitlichung des 
Verwaltungsvollzugs könnten sich die Länder auch auf einen Länderliste ver-
ständigen. 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts ist mit einer deutlichen 
Zunahme der Kenntnisstandprüfungen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund 
und aus Gründen der Rechtssicherheit und des bundeseinheitlichen Vollzugs 
wird deshalb auch für diese Prüfung eine gesetzliche Regelung zur Beschrän-
kung der Wiederholungsmöglichkeiten für notwendig erachtet, zumal nicht ab-
zusehen ist, ob und wann das Bundesministerium für Gesundheit von der in 
Artikel 33 Nummer 2 vorgesehenen Verordnungsermächtigung Gebrauch 
macht.  

51. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe d Doppelbuchstabe cc1 - neu -  
(§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2a und 2b - neu - ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe d ist nach Doppelbuchstabe cc folgender 
Doppelbuchstabe cc1 einzufügen:  

'cc1) Nach Nummer 2 werden folgende Nummern 2a und 2b eingefügt: 

  "2a.  eine Bescheinigung über die Berechtigung zur Berufsausübung 
im Ausbildungsstaat, 

  2b.  geeignete Unterlagen, die darlegen, im Inland den ärztlichen Be-
ruf ausüben zu wollen," ' 

 

Begründung: 

Die Änderung entspricht den Regelungen des Artikels 1 (§ 12 Absatz 1 Num-
mer 5 und Absatz 6 Satz 1 BQFG). 
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52. Zu Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe e (§ 2 Absatz 7 ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 1 Buchstabe e ist in § 2 Absatz 7 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Entwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme des § 17 
(Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergebnis führt, 
dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

Diese Regelungen sind zu übernehmen, um den für diesen Beruf zuständigen 
Vollzugsbehörden die Verfahrensdurchführung zu erleichtern bzw. zu ermögli-
chen. 

53. Zu Artikel 33 Nummer 2 (§ 3 Absatz 2a ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 2 ist § 3 Absatz 2a wie folgt zu ändern: 

a) Das Wort "können" ist durch das Wort "sind" zu ersetzen. 

b) Die Wörter "vorgesehen werden" sind durch das Wort "vorzusehen" zu 
ersetzen.  

 

Begründung: 

Mit den Neuregelungen in Artikel 33 bei Antragstellern, die ihre Ausbildung in 
einem Drittland absolviert haben, werden die in den Ländern zuständigen Ap-
probationsbehörden vor erhebliche Probleme gestellt. Dies gilt insbesondere 
für die Durchführung der Eignungsprüfung und der Kenntnisprüfung. Anderer-
seits wird es für erforderlich gehalten, dass es in diesem Zusammenhang - 
ebenso wie bei der Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis - zu einer 
möglichst bundeseinheitlichen Verfahrensweise kommt. Es ist daher nicht aus-
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reichend, dass in der Rechtsverordnung Regelungen zur Durchführung der 
Eignungsprüfung, der Kenntnisprüfung sowie zur Erteilung und Verlängerung 
der Berufserlaubnis nur vorgesehen werden können, deren Erlass also in das 
Ermessen des Bundesministeriums für Gesundheit gestellt wird. Erforderlich 
ist vielmehr, dass entsprechende Regelungen zwingend in die zu erlassende 
Rechtsverordnung aufgenommen werden, damit hinsichtlich der Durchführung 
der Prüfung und der Erteilung und Verlängerung der Berufserlaubnis bundes-
einheitliche Rahmenbedingungen festgelegt werden. 

54. Zu Artikel 33 Nummer 4 Buchstabe a1 - neu - (§ 13 Absatz 2 Satz 2 bis 4  
- neu - ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 4 ist nach Buchstabe a folgender Buchstabe a1 einzufü-
gen: 

'a1) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 2 wird das Wort "drei" durch das Wort "zwei" ersetzt. 

 bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben." ' 

 

Begründung: 

Zu Doppelbuchstabe aa: 

Mit dem Wegfall des Staatsangehörigkeitsvorbehalts in § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 ZHG gibt es künftig nur noch wenige Fallkonstellationen, in denen kein 
Anspruch auf Erteilung einer Approbation besteht. Die Erteilung einer Berufs-
erlaubnis wird vor allem dann in Betracht kommen, wenn bei einem Antrag-
steller eine der Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 nicht ge-
geben ist oder er diese noch nicht erfüllen kann. 

Auf Grund von § 13 Absatz 1 Satz 2 darf nur noch Antragstellern mit Dritt-
staatsdiplomen, die noch in keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem anderen Vertragsstaat anerkannt worden sind, weiterhin eine Berufser-
laubnis erteilt werden. Da gerade diese Ausbildungsnachweise häufig nicht 
gleichwertig sind, wird die Berufserlaubnis künftig vor allem für Antragsteller 
attraktiv bleiben, die ohne Nachweis eines gleichwertigen Ausbildungsstandes 
die zahnärztliche Tätigkeit mit einer fachlich eingeschränkten Berufserlaubnis 
nach § 13 ZHG ausüben wollen. Dies läuft dem Ziel der Integration dieser Per-
sonengruppe in den deutschen Arbeitsmarkt erfahrungsgemäß entgegen. Auf-
grund der Probleme und Erfahrungen mit Antragstellern, die seit vielen Jahren 
auf diese Weise ohne Nachweis der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes 
ihren Beruf ausüben, sollte für Antragsteller nicht mehr die Möglichkeit beste-
hen, sich einer Kenntnisprüfung dadurch zu entziehen, dass sie die Erteilung 
oder Verlängerung einer Berufserlaubnis beantragen. Ein Zeitraum von zwei 
Jahren muss grundsätzlich auch für die Herstellung der Voraussetzungen nach 
§ 2 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 genügen.  
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Zu Doppelbuchstabe bb: 

Nach Artikel 35 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG setzt die Zulassung zur 
fachzahnärztlichen Ausbildung eine abgeschlossene zahnärztliche Grundaus-
bildung im Sinne des Artikels 34 der Richtlinie 2005/36/EG voraus. Die Aus-
stellung eines Ausbildungsnachweises des Fachzahnarztes ist zudem gemäß 
Artikel 35 Absatz 3 der Richtlinie 2005/36/EG vom Besitz eines der in Anhang 
V Nummer 5.3.2 aufgeführten Ausbildungsnachweise für die zahnärztliche 
Grundausbildung abhängig zu machen. Die Bestimmungen sollen sicherstellen, 
dass in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nur Zahnärzte eine zahn-
ärztliche Weiterbildung abschließen können, deren zahnärztliche Grundausbil-
dung EU-Ausbildungsstandards genügt. Die Charakteristik der zahnärztlichen 
Weiterbildung besteht gerade darin, dass sie nach abgeschlossener Berufsaus-
bildung berufsbegleitend erfolgt. Insoweit sollte es auch ausgeschlossen sein, 
dass Drittstaatsangehörige mit Drittstaatsdiplomen, ohne dass ein gleichwerti-
ger Ausbildungsstand nachgewiesen wird, eine zahnärztliche Weiterbildung im 
Geltungsbereich des ZHG absolvieren. Für die Verlängerungsmöglichkeit nach 
§ 13 Absatz 2 Satz 3 und 4 BÄO besteht insoweit kein Bedarf mehr.  

55. Zu Artikel 33 Nummer 4 Buchstabe a2 - neu - (§ 13 Absatz 2a - neu - ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 4 ist nach Buchstabe a1 folgender Buchstabe a2 einzufü-
gen: 

'a2) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:  

 "(2a) Der Antragsteller hat innerhalb von zwei Jahren nach der erstmaligen 
Erteilung der Erlaubnis die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes durch 
das Ablegen einer Prüfung, die sich auf den Inhalt der staatlichen Ab-
schlussprüfung erstreckt, nachzuweisen. Näheres zur Durchführung der 
Kenntnisprüfung wird in der Rechtsverordnung nach § 3 Absatz 2a gere-
gelt." ' 

 

Begründung: 

§ 13 Absatz 1 des Zahnheilkundegesetzes (ZHG) macht die Erteilung einer 
Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung der Zahnheilkunde vom Wortlaut 
her nur vom Abschluss einer zahnärztlichen Ausbildung abhängig, ohne da-
nach zu differenzieren, wo die Ausbildung absolviert wurde.  

Vor dem Hintergrund des auch bei § 13 ZHG maßgebenden Patientenschutzes, 
der darin besteht, die Ausübung zahnärztlicher Tätigkeiten nur denjenigen zu 
erlauben, welche die erforderliche fachliche Eignung zur Berufsausübung be-
sitzen, ist auch für die Erteilung einer Berufserlaubnis spätestens nach zwei 
Jahren der Nachweis der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes zu fordern. 
Dies wird verstärkt durch die Regelung in § 13 Absatz 5 ZHG, wonach Perso-
nen, denen eine Erlaubnis zur Ausübung der Zahnheilkunde nach den vorste-
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henden Vorschriften erteilt worden ist, im Übrigen die Rechte und Pflichten ei-
nes Zahnarztes haben. 

Das bisherige Fehlen einer entsprechenden Rechtsgrundlage hat zu einer unter-
schiedlichen Verwaltungspraxis in den Ländern und zu einer zunehmenden ge-
genseitigen Abwerbung von Zahnärzten geführt. Auch wenn durch die Ände-
rung des § 2 ZHG die Erteilung von Berufserlaubnissen in der Praxis an Be-
deutung verlieren wird, wird es für erforderlich gehalten, einheitliche Kriterien 
für die Erteilung bzw. Verlängerung der Berufserlaubnisse und eine Rechts-
grundlage für die Durchführung von Kenntnisprüfungen im Gesetz zu schaffen. 
Das Nähere zur Durchführung der Kenntnisprüfung soll in der Rechtsverord-
nung nach § 3 Absatz 2a geregelt werden. 

56. Zu Artikel 33 Nummer 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa1 - neu - (§ 16 Ab-
satz 2 Satz 1a - neu - ZHG) 

In Artikel 33 Nummer 5 Buchstabe a ist nach Doppelbuchstabe aa folgender 
Doppelbuchstabe aa1 einzufügen: 

'aa1) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

"Die Länder können vereinbaren, dass die ihnen durch Satz 1 übertra-
genen Aufgaben von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen 
Einrichtung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrags über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 
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57. Zu Artikel 34 Nummer 2 (§ 59 Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 ZÄPrO),  
     Nummer 2a - neu - (§ 59 Absatz 3 Satz 1 bis 5 ZÄPrO),  
    Nummer 2b - neu - (§ 59 Absatz 4 ZÄPrO) und  
    Nummer 3 (§ 59 Absatz 5 ZÄPrO) 

Artikel 34 ist wie folgt zu ändern: 

a) Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

 "2. In Absatz 2 werden die Sätze 1, 3 und 5 aufgehoben." 

b) Nach Nummer 2 sind folgende Nummern 2a und 2b einzufügen:  

 '2a. Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa) Satz 1 wird aufgehoben. 

  bb) In Satz 2 und 3 wird jeweils das Wort "Herkunftsmitgliedstaats" 
durch das Wort "Herkunftsstaats" und das Wort "Herkunftsmit-
gliedstaat" durch das Wort "Herkunftsstaat" ersetzt. 

  cc) In Satz 3 werden die Wörter "in Fällen des Satzes 1 oder 2" durch 
die Wörter "in Fällen des Satzes 1" ersetzt. 

  dd) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben. 

 2b. Absatz 4 wird aufgehoben.' 

c) Nummer 3 ist wie folgt zu fassen: 

"3. Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

"(5) Über den Antrag nach § 2 Absatz 1 des Zahnheilkundegesetzes ist 
kurzfristig, spätestens drei Monate nach Vorlage der nach den Absät-
zen 1 und 2 sowie § 2 Absatz 6 des Zahnheilkundegesetzes vom An-
tragsteller vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Die zuständige 
Behörde bestätigt den Antragstellern nach § 2 Absatz 2 und 3 des 
Zahnheilkundegesetzes binnen eines Monats nach Eingang des Antrags 
den Antragseingang und den Empfang der Unterlagen und teilt ihm mit, 
welche Unterlagen fehlen."  
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Begründung: 

Die Regelung soll das Verfahren vereinheitlichen. § 59 ZÄPrO wird deshalb an 
die entsprechenden Regelungen in der Approbationsordnung für Ärzte und in 
der Approbationsordnung für Apotheker angepasst. 

58. Zu Artikel 34a - neu - (§ 2 Absatz 1 Nummer 1,  
         Absatz 2a Satz 1,  
         Absatz 3 Satz 1,  
        Absatz 6 - neu - und  
       § 3 Absatz 1 Satz 2 PsychThG)  

Nach Artikel 34 ist folgender Artikel 34a einzufügen: 
 

'Artikel 34a 

Änderung des Psychotherapeutengesetzes 

 

Das Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1311), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 Nummer 1 wird aufgehoben.  

 b) In Absatz 2a Satz 1 werden die Wörter "bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1" gestrichen. 

 c) Absatz 3 Satz 1 wird aufgehoben. 

 d) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 

"(6)  Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz findet mit Ausnahme 
des § 17 keine Anwendung." 

2. In § 3 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe "Nr. 1" gestrichen.' 
 

Begründung zu Nummer 1 Buchstaben a bis c und Nummer 2: 

In Anbetracht eines Ausländeranteils von 8,9 Prozent in Deutschland, der in 
Ballungsräumen erheblich höher liegt, ist es angezeigt, jede Chance zu nutzen, 
kultursensible Psychotherapie zu stärken. Bisher setzt die Approbation den Be-
sitz der Staatsbürgerschaft Deutschlands oder eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union voraus. Die Möglichkeit, auch Drittstaatsangehörigen die 
Approbation zu erteilen, böte die Chance, den Anteil der Berufsangehörigen 
mit Migrationshintergrund zu erhöhen und damit unterschiedliche sprachliche 
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und kulturelle Hintergründe in die psychotherapeutische Behandlung von Pa-
tienten verstärkt einfließen zu lassen. 

Die Nichtanpassung des Psychotherapeutengesetzes durch das Anerkennungs-
gesetz wurde von der Bundesregierung mit vorliegenden Zahlen der Bedarf-
planung und der nach der Wanderungsstatistik für 2009 nur geringen Zahl von 
Anerkennungsverfahren begründet. Diese Begründung ist kritisch zu sehen. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die im Gesetzesvorhaben berück-
sichtigten Berufe nur nach dem Ergebnis einer Bedarfplanung aufgenommen 
worden sind. Im Übrigen können selbst Drittstaatsangehörige, die ihre Ausbil-
dung ausschließlich in Deutschland absolviert haben, aufgrund des Staatsange-
hörigkeitserfordernisses derzeit nur ausnahmsweise nach § 2 Absatz 3 eine 
Approbation erhalten.  

Die vom Bundesministerium für Gesundheit angekündigte umfassende Über-
arbeitung des Psychotherapeutengesetzes erscheint in dieser Legislaturperiode 
nicht mehr realisierbar. Infolgedessen würde im Psychotherapeutengesetz - an-
ders als jetzt in der Bundesärzteordnung, der Bundes-Apothekerordnung und 
dem Zahnheilkundegesetz vorgesehen - das Erfordernis einer bestimmten 
Staatsangehörigkeit für die Approbation bei Psychologischen Psychotherapeu-
ten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten bestehen bleiben. Diese 
Ungleichbehandlung von Psychologischen Psychotherapeuten bei den Appro-
bationsvoraussetzungen gegenüber den anderen akademischen Heilberufen ist 
nicht zu vermitteln. 

Begründung zu Nummer 1 Buchstabe d: 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass Artikel 1 keine Anwendung findet. 
Anderenfalls würde die Tatsache, dass das Psychotherapeutengesetz, im Ge-
gensatz zu den anderen Berufsgesetzen der Gesundheitsberufe, den Bestim-
mungen des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes (BQFG) unterliegt, zu 
Problemen im Vollzug führen, insbesondere bei der Frage, ob Sachverhalte 
durch das Psychotherapeutengesetz abschließend geregelt sind, oder ob die Re-
gelungen des BQFG anzuwenden sind.  

59. Zu dem Gesetz und den Verordnungen über die Berufe des Psychologischen 
Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten  

Der Bundesrat bittet um Prüfung, ob mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen nicht auch das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psy-
chotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 16. 
Juni 1998 (BGBl. I S. 1311) sowie die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 
für Psychologische Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl I S. 
3749) und die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761) geändert 
werden sollten. 
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Begründung:  

Eine Änderung des genannten Gesetzes und der Verordnungen ist in Anbe-
tracht der mit dem Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen der anderen aka-
demischen Heilberufsgesetze - Bundes-Apothekerordnung, Bundesärzteord-
nung und des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde - geboten, da 
nicht erkennbar ist, warum die angestrebten Änderungen zur Anerkennung 
ausländischer Qualifikationen nicht auch für die Berufe des Psychologischen 
Psychotherapeuten sowie des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
gelten sollen. Der in der Vergangenheit erfolgte Hinweis des zuständigen Bun-
desministeriums auf die anstehende Novelle des Gesetzes über die Berufe des 
Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, in deren Rahmen auch diese Änderungen vorgenommen 
werden sollen, überzeugt nicht, da völlig offen ist, wann diese erfolgen wird.  

60. Zu Artikel 35 Nummer 1 Buchstabe c1 - neu - (§ 2 Absatz 6 KrPflG) 

In Artikel 35 Nummer 1 ist nach Buchstabe c folgender Buchstabe c1 einzufü-
gen: 

"c1) Absatz 6 wird aufgehoben." 

 

Begründung: 

Absatz 6 ist überflüssig, wenn nicht mehr nach Staatsangehörigkeit differen-
ziert wird, sondern Unterscheidungskriterium die Herkunft des Ausbildungs-
nachweises ist.  

61. Zu Artikel 35 Nummer 1 Buchstabe d (§ 2 Absatz 7 KrPflG)  

In Artikel 35 Nummer 1 Buchstabe d ist in § 2 Absatz 7 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
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fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

62. Zu Artikel 35 Nummer 1 Buchstabe e - neu - (§ 2 Absatz 8 - neu - KrPflG) 

Dem Artikel 35 Nummer 1 ist folgender Buchstabe e anzufügen: 

'e) Folgender Absatz 8 wird angefügt: 

 "(8) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 
3 bis 6 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

63. Zu Artikel 36 Nummer 2 (§ 20a Satz 5 - neu - KrPflAPrV) 

In Artikel 36 Nummer 2 ist dem § 20a folgender Satz anzufügen: 

"Satz 3 tritt für Anträge nach § 2 Absatz 3 Krankenpflegegesetz erst am [einset-
zen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  
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64. Zu Artikel 37 Nummer 1 Buchstabe d (§ 2 Absatz 5 AltPflG)  

In Artikel 37 Nummer 1 ist Buchstabe d wie folgt zu fassen: 

"d) Absatz 5 wird aufgehoben." 
 

Begründung: 

Da nicht mehr nach Staatsangehörigkeit differenziert wird, sondern Unter-
scheidungskriterium die Herkunft des Ausbildungsnachweises ist, ist Absatz 5 
überflüssig.  

65. Zu Artikel 37 Nummer 1 Buchstabe e (§ 2 Absatz 6 AltPflG)  

In Artikel 37 Nummer 1 Buchstabe e ist in § 2 Absatz 6 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 
 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

66. Zu Artikel 37 Nummer 1 Buchstabe f - neu - (§ 2 Absatz 7 - neu - AltPflG) 

In Artikel 37 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe f anzufügen: 

'f) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

"(7) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 3 bis 5 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 
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Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

67. Zu Artikel 37 Nummer 2 Buchstabe c - neu - (§ 9 Absatz 2 Nummer 4  
und 5 - neu - AltPflG)  

In Artikel 37 Nummer 2 ist dem Buchstaben b folgender Buchstabe c anzufü-
gen:  

'c) In Nummer 4 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 5 angefügt: 

"5. die Regelungen zur Durchführung der Anpassungsmaßnahmen nach § 2 
Absatz 3 Satz 6 und § 2 Absatz 3a Satz 2." ' 

 

Begründung: 

Um das Ziel der Vereinheitlichung und Transparenz mit dem vorgelegten Ent-
wurf zu erreichen, sind Regelungen zur Durchführung der Anpassungsmaß-
nahmen zwingend in einer Rechtsverordnung des Bundes zu regeln. 

68. Zu Artikel 38 Nummer 2 Buchstabe d Doppelbuchstabe aa (§ 21 Absatz 4 Satz 2 
AltPflAPrV) und Nummer 3 - neu - (§ 21a - neu - AltPflAPrV) 

Artikel 38 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 2 Buchstabe d sind in Doppelbuchstabe aa nach dem Wort 
"gestrichen" die Wörter 'und nach dem Wort "Antrag" die Wörter "nach § 2 
Absatz 3a und 4 Altenpflegegesetz" eingefügt' einzufügen. 

b) Es ist folgende Nummer 3 anzufügen: 

 '3. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 
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"21a 

Sonderregelungen für Personen mit Ausbildungsnachweisen aus Dritt-
staaten 

 

Die zuständige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen eines Mo-
nats nach Eingang des Antrags den Antragseingang und den Empfang 
der Unterlagen und teilt ihm möglichst innerhalb desselben Zeitraums 
mit, welche Unterlagen fehlen. Sie hat über den Antrag nach § 2 Absatz 
3 Altenpflegegesetz kurzfristig, spätestens vier Monate nach Vorlage 
der Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen dieses Geset-
zes zu entscheiden. Über die Feststellung wesentlicher Unterschiede ist 
dem Antragsteller ein rechtsmittelfähiger Bescheid zu erteilen." ' 

 

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

§ 21 AltPflAPrV enthält bislang lediglich Verfahrensvorschriften hinsichtlich 
der Anträge von Antragstellern aus einem anderen Vertragsstaat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums. Dies ist klarzustellen. 

Außerdem sind in den Regelungsbereich der Vorschrift solche Anträge von 
Antragstellern aufzunehmen, deren Ausbildungsnachweise aus Drittstaaten be-
reits in einem anderen Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes aner-
kannt wurden. 

Besondere Verfahrensregelungen für Bewerber aus Drittstaaten, deren Ausbil-
dungsnachweise noch nicht anderweitig anerkannt wurden, sind bislang nicht 
vorgesehen. Diese werden in eine neue Vorschrift, § 21a, aufgenommen. 

Zu Buchstabe b: 

Grundsätzlich sollten sich die besonderen Verfahrensregelungen für Bewerber 
aus Drittstaaten ohne bereits anerkannte Ausbildungsnachweise an den Verfah-
rensvorschriften des § 21 orientieren, gleichzeitig muss aber den besonderen 
Umständen von Anträgen aus Drittstaaten Rechnung getragen werden.  

Nach den derzeitigen Bestimmungen in § 21 Absatz 4 Satz 1 AltpflAPrV muss 
die zuständige Stelle innerhalb eines Monats sowohl den Eingang des Antrags 
bestätigen als auch mitteilen, welche Unterlagen fehlen. 

Während für die bloße Empfangsbestätigung die Einhaltung der einmonatigen 
Frist durch die zuständige Stelle unproblematisch gewährleistet werden kann, 
ist dies für die Mitteilung der fehlenden Unterlagen, insbesondere bei Anträgen 
aus Drittstaaten, nicht der Fall.  

Welche Unterlagen im Einzelfall noch fehlen, kann nur durch eine eingehende 
Sichtung des Falles und eingehendere Prüfung festgestellt werden. Der jewei-
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lige Mitarbeiter der zuständigen Stelle muss sich bereits in diesem frühen Sta-
dium der Bearbeitung ein vollständiges Bild des Sachverhalts machen, um be-
urteilen zu können, welche Art von Nachweis unvollständig bzw. noch gar 
nicht eingereicht wurde. Dies ist aufgrund der erschwerten Informationsmög-
lichkeiten bezüglich Nachweisen aus Drittstaaten besonders schwierig. 

Schon diese Vorprüfung stellt einen hohen zeitlichen Aufwand dar, insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass sowohl Ausfertigungen der Originale als auch 
Übersetzungen dem Antrag beigefügt sein müssen.  

Unter Berücksichtigung dessen ist der zuständigen Stelle zumindest bei Anträ-
gen aus Drittstaaten ein größerer zeitlicher Rahmen zur Vorprüfung der Unter-
lagen zuzugestehen, der sich zwar an der einmonatigen Frist für die Empfangs-
bestätigung orientiert, diese aber nicht zwingend einhalten muss.  

Die feste Einmonatsfrist bereits im Rahmen einer Vorprüfung ist aufgrund der 
Komplexität der Materie und des Umfangs der zu sichtenden Unterlagen nicht 
zumutbar.  

69. Zu Artikel 39 Nummer 1 Buchstabe b1 - neu - (§ 2 Absatz 5 HebG)  

In Artikel 39 Nummer 1 ist nach Buchstabe b folgender Buchstabe b1 einzufü-
gen: 

"b1) Absatz 5 wird aufgehoben." 

 

Begründung: 

Da nicht mehr nach Staatsangehörigkeit differenziert wird, sondern Unter-
scheidungskriterium die Herkunft des Ausbildungsnachweises ist, ist Absatz 5 
überflüssig.  

70. Zu Artikel 39 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 6 HebG)  

In Artikel 39 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 6 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
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gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

71. Zu Artikel 39 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 7 - neu - HebG) 

In Artikel 39 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

 "(7) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 2 bis 5 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

72. Zu Artikel 40 Nummer 2 (§ 16a Satz 3a - neu - HebAprV)  

In Artikel 40 Nummer 2 ist in § 16a nach Satz 3 folgender Satz einzufügen: 

"Satz 3 tritt für Anträge nach § 2 Absatz 2 und 2a Hebammengesetz am [einset-
zen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung folgenden Ka-
lendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  
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73. Zu Artikel 41 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 MTAG)  

In Artikel 41 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Entwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme des § 17 
(Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergebnis führt, 
dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

74. Zu Artikel 41 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - MTAG) 

In Artikel 41 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 
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75. Zu Artikel 42 Nummer 2 (§ 25a Satz 4 - neu - MTA-APrV)  

In Artikel 42 Nummer 2 ist dem § 25a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde liegt, 
am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

76. Zu Artikel 43 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 PharmTAG)  

In Artikel 43 Nummer 1 Buchstabe c ist die Angabe "des § 17" durch die An-
gabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 
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77. Zu Artikel 43 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - PharmTAG) 

In Artikel 43 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 
2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

78. Zu Artikel 44 Nummer 2 (§ 18a Satz 4 - neu - PTA-APrV) 

In Artikel 44 Nummer 2 ist dem § 18a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde liegt, 
am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

79. Zu Artikel 45 Nummer 1 Buchstabe d (§ 2 Absatz 6 MPhG)  

In Artikel 45 Nummer 1 Buchstabe d ist in § 2 Absatz 6 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 
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Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

80. Zu Artikel 45 Nummer 1 Buchstabe e - neu - (§ 2 Absatz 7 - neu - MPhG) 

Dem Artikel 45 Nummer 1 ist folgender Buchstabe e anzufügen: 

'e) Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

"(7) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 
2 bis 5 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

81. Zu Artikel 46 Nummer 2 (§ 21a Satz 4 - neu - PhysTh-APrV)  

In Artikel 46 Nummer 2 ist dem § 21a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde liegt, 
am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung fol-
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genden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

82. Zu Artikel 47 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - MB-AprV)  

In Artikel 47 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde liegt, 
am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

83. Zu Artikel 48 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 DiätAssG)  

In Artikel 48 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
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Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

84. Zu Artikel 48 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - DiätAssG) 

In Artikel 48 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

85. Zu Artikel 49 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - DiätAss-AprV)  

In Artikel 49 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde liegt, 
am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung fol-
genden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  
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86. Zu Artikel 50 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 ErgThG)  

In Artikel 50 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

87. Zu Artikel 50 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - ErgThG) 

In Artikel 50 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 
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88. Zu Artikel 51 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - ErgThAPrV)  

In Artikel 51 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde 
liegt, am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

89. Zu Artikel 52 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 LogopG) 

In Artikel 52 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen.  

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 BQFG des Artikels 1 auch die 
§§ 12, 13 Absatz 4, 14 und 15 BQFG des Artikels 1 eine entsprechende An-
wendung finden. Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 
mit Ausnahme des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich 
zu dem Ergebnis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dür-
fen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 
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90. Zu Artikel 52 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - LogopG) 

In Artikel 52 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 
2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

91. Zu Artikel 53 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - LogAPrO)  

In Artikel 53 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde 
liegt, am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

92. Zu Artikel 54 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 OrthoptG)  

In Artikel 54 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen. 
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Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 BQFG des Artikels 1 auch die 
§§ 12, 13 Absatz 4, 14 und 15 BQFG des Artikels 1 eine entsprechende An-
wendung finden. Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 
mit Ausnahme des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich 
zu dem Ergebnis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dür-
fen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

93. Zu Artikel 54 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - OrthoptG) 

In Artikel 54 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absät-
zen 2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrich-
tung wahrgenommen werden." ' 

 

Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

94. Zu Artikel 55 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - OrthoptAPrV)  

In Artikel 55 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde 
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liegt, am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

95. Zu Artikel 56 Nummer 1 Buchstabe c (§ 2 Absatz 5 PodG)  

In Artikel 56 Nummer 1 Buchstabe c ist in § 2 Absatz 5 die Angabe "des § 17" 
durch die Angabe "der §§ 12, 13 Absatz 4, 14, 15 und 17" zu ersetzen.  

 

Begründung: 

Es ist dringend erforderlich, dass neben § 17 des Artikels 1 auch die §§ 12, 13 
Absatz 4, 14 und 15 des Artikels 1 eine entsprechende Anwendung finden. 
Nach dem Gesetzentwurf wird die Anwendung des Artikels 1 mit Ausnahme 
des § 17 (Bundesstatistik) jedoch ausgeschlossen, was rechtlich zu dem Ergeb-
nis führt, dass sie nicht einmal analog herangezogen werden dürfen.  

Die genannten Paragraphen des Artikels 1 regeln die Möglichkeit zur Nachfor-
derung von geeigneten Unterlagen über Inhalt und Dauer der Ausbildung, 
Nachforderung von weiteren Unterlagen bei begründeten Zweifeln an der for-
mellen sowie inhaltlichen Richtigkeit der Unterlagen sowie die dadurch aus-
gelöste Hemmung der dreimonatigen Frist. Ferner stellen die Regelungen des 
Artikels 1 klar, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten auch durch sonstige Ver-
fahren (Fachgespräche, Prüfungen usw.) festgestellt werden können, falls die 
Unterlagen nicht vorgelegt werden können. Auch verleihen sie den zuständigen 
Stellen das Recht zur Abnahme einer Versicherung an Eides statt. Letztlich 
wird die den Antragstellern obliegende Mitwirkungspflicht dargestellt sowie 
bei Verletzung dieser werden die Folgen normiert. 

96. Zu Artikel 56 Nummer 1 Buchstabe d - neu - (§ 2 Absatz 6 - neu - PodG) 

In Artikel 56 ist der Nummer 1 folgender Buchstabe d anzufügen: 

'd) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

 "(6) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach den Absätzen 
2 bis 4 von einem anderen Land oder von einer gemeinsamen Einrichtung 
wahrgenommen werden." ' 
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Begründung: 

Die Regelung dient der Vereinheitlichung des Verwaltungsvollzugs. Bereits im 
Zusammenhang mit dem Abschluss eines Staatsvertrages über die Errichtung 
eines elektronischen Gesundheitsberuferegisters wurde eine Verbesserung der 
Arbeit der Berufszulassungsstellen durch eine zentrale Ansprechstelle zur 
Sammlung und Verwertung von Unterlagen über ausländische Gesundheitsbe-
rufe erörtert. 

97. Zu Artikel 57 Nummer 2 (§ 16a Satz 4 - neu - PodAPrV) 

In Artikel 57 Nummer 2 ist dem § 16a folgender Satz anzufügen:  

"Satz 2 tritt für Anträge, denen ein Ausbildungsnachweis aus einem Drittstaat, 
der nicht von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz anerkannt wurde, zu Grunde 
liegt, am [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Diese Übergangsvorschrift ist notwendig, um den zuständigen Stellen die er-
forderliche Zeit zu geben, die zu erwartende gehäufte Antragstellung in der 
Anfangsphase bewältigen zu können.  

98. Zu den Berufsgesetzen der akademischen Heilberufe und Gesundheitsfachbe-
rufe allgemein 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, ob und gegebenenfalls wie 
die Einrichtung einer neuen oder Beauftragung einer bestehenden Stelle als 
zentrale Gutachterstelle zur Feststellung der wesentlichen Unterschiede zwi-
schen der nachgewiesenen ausländischen Berufsqualifikation und der entspre-
chenden inländischen Berufsausbildung für die akademischen Heilberufe und 
die Gesundheitsfachberufe erfolgen kann. 

 

Begründung:  

Um tatsächlich bundesweit einheitliche Entscheidungen über die Feststellung 
von wesentlichen Unterschieden in der jeweiligen Ausbildung sicherzustellen, 
ist die Einrichtung einer zentralen Gutachterstelle, die diese Bewertung auf der 
Grundlage ihrer Kenntnisse über die internationalen Berufsbildungssysteme 
vornehmen kann, zwingend erforderlich. In Anbetracht der Vielzahl der für die 
Anerkennung zuständigen Behörden, Ämter, Kammern und so weiter wird an-
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derenfalls das Ziel der Vereinheitlichung und vor allem der Transparenz des 
Verfahrens nicht erreicht werden. Die Beurteilung, ob sonstige Befähigungs-
nachweise oder Kenntnisse, die im Rahmen der bisherigen ärztlichen Berufstä-
tigkeit erworben wurden, die festgestellten Unterschiede zu kompensieren 
vermögen, kann hingegen von den zuständigen Stellen vorgenommen werden.  

 

99. Zu Artikel 58 Nummer 1, 2 und 3 (§ 2a, 2b - neu -, 3a und 11a FahrlG) und 
Artikel 59 Buchstabe a, b und c (§ 1 Überschrift, Absatz 2, 2a, 3 Satz 4 und 
5 - neu - und Absatz 4 Satz 3 DV-FahrlG) 

Der Gesetzentwurf ist wie folgt zu ändern: 

a) Artikel 58 ist wie folgt zu fassen: 

 

'Artikel 58 

Änderung des Fahrlehrergesetzes 

 

Das Fahrlehrergesetz ... < weiter wie Vorlage > ... geändert: 

Nach § 2a wird folgender § 2b eingefügt: 

 

"§ 2b 

Nichtanwendung des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 

 

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz ist nicht anzuwenden." ' 

 

b) Artikel 59 ist wie folgt zu fassen: 

 

'Artikel 59 

Änderung der Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz 

 

Die Durchführungsverordnung ... < weiter wie Vorlage > ... 

§ 1 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 3 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 

"Sofern der Bewerber nicht Inhaber der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 
FahrlG genannten Fahrerlaubnisklassen ist und dies nicht durch 
seine im Rahmen der bisherigen Berufserfahrung erworbenen 
Kenntnisse ausgleichen kann, sind die fehlenden Fahrerlaubnisklas-
sen im Rahmen des Anpassungslehrgangs zu erwerben." 

b) In Absatz 3 wird nach Satz 5 folgender Satz eingefügt: 

"Der Erfolg eines Anpassungslehrgangs nach § 1 Absatz 3 DV-
FahrlG kann mit einer Wissenskontrolle überprüft werden." 

c) In Absatz 4 Satz 3 wird nach der Angabe "Absatz 3 Satz 3" die An-
gabe "und Satz 4" eingefügt.' 

 

Begründung zu Artikel 58: 

Ziel des Gesetzentwurfs ist unter anderem die Sicherung des Fachkräfteange-
bots im Bundesgebiet. Im Bereich der Fahrschülerausbildung besteht aber - 
auch auf Dauer - kein Mangel an entsprechenden Fachkräften (Fahrlehrern). 
Die tatsächliche Situation ist vielmehr von einem Überangebot an Fahrlehrern, 
das zu einem Teil auf die bereits bestehende Anerkennung von im EU-EWR-
Raum erworbenen beruflichen Qualifikationen zurückgeht, geprägt. 

Die Anerkennung der beruflichen Qualifikation aus weiteren Staaten würde 
diese Situation noch deutlich verschärfen.  

Sie würde außerdem - wie die Erfahrungen mit der Anerkennung von im EU-
EWR-Raum erworbenen Fahrlehrerlaubnissen zeigen - zu einem deutlich er-
höhten Aufwand bei den Anerkennungsbehörden führen.  

Begründung zu Artikel 59: 

Zu Buchstabe a: 

Nach Nummer 3 der Erwägungsgründe der Richtlinie 2005/36/EG gibt die 
Richtlinie Personen, die ihre Berufsqualifikation in einem Mitgliedstaat erwor-
ben haben, Garantien hinsichtlich des Zugangs zu demselben Beruf und seiner 
Ausübung in einem anderen Mitgliedstaat unter denselben Voraussetzungen 
wie Inländern. Voraussetzung für den Zugang zum Fahrlehrerberuf ist im Bun-
desgebiet der Besitz der in § 2 Absatz 1 Nummer 4 FahrlG genannten Fahrer-
laubnisklassen. 
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Zur Vermeidung der Diskriminierung der inländischen Bewerber um eine 
Fahrlehrerlaubnis ist deshalb von den Fahrlehrern, die ihre Qualifikation im 
EU-EWR-Raum erworben haben, ebenfalls der Besitz der in § 2 Absatz 1 
Nummer 4 FahrlG genannten Fahrerlaubnisklassen zu verlangen.  

Zu Buchstabe b: 

Den Umfang des Anpassungslehrgangs legt die Erlaubnisbehörde fest. 

Der Erfolg eines Anpassungslehrgangs nach § 1 Absatz 3 DV-FahrlG in Ver-
bindung mit Artikel 14 der Richtlinie 2005/36/EG kann nach übereinstimmen-
der Auffassung von BMVBS und BMWi "mit einer Wissenskontrolle überprüft 
werden". Dies ergibt sich aus der Legaldefinition des Anpassungslehrgangs in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g Satz 2 der Richtlinie, wonach der Lehrgang 
Gegenstand einer Bewertung ist. Eine Anwendung dieser Grundsätze sei inner-
halb des geltenden Rechts möglich.  

Zur Schaffung einer eindeutigen rechtlichen Regelung wird in § 1 DV-FahrlG 
eine entsprechende Klarstellung aufgenommen. 

Wer die Prüfung durchführt, wird analog der Regelung für die Eignungsprü-
fung von der Erlaubnisbehörde bestimmt. Es liegt nahe, damit den Fahrlehrer-
prüfungsausschuss zu beauftragen. 

Zu Buchstabe c: 

Die Änderung stellt eine aus Buchstabe a und b erforderliche Folgeänderung 
dar. Auch in den Fällen einer Eignungsprüfung sind die in § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 FahrlG genannten Fahrerlaubnisklassen zu erwerben, sofern ein Aus-
gleich nicht durch im Rahmen der bisherigen Berufserfahrung erworbenen 
Kenntnisse ausgeglichen werden kann. 

100. Zu Artikel 62 (Inkrafttreten) 

Artikel 62 Absatz 2 ist wie folgt zu fassen: 

"Artikel 1 § 6 Absatz 2 Satz 2 und 4, Absatz 3 und 4, § 13 Absatz 2 Satz 2 
und 4, Absatz 3 und 4 sowie Artikel 4 Nummer 3 § 13c Absatz 5 Satz 2 und 
3 tritt am [einsetzen: Datum des ersten Tages des 18. auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft." 

 

Begründung: 

Der Übergangszeitraum von zwölf Monaten für die dreimonatige Entschei-
dungsfrist ist zu kurz und ist auf 18 Monate zu verlängern. Es ist zwar richtig, 
dass vorbereitende Maßnahmen bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes durchge-
führt werden können, wesentliche Weichenstellungen können jedoch erst vor-
genommen werden, wenn das Antragsverhalten abgeschätzt werden kann. 
Dazu zählen beispielsweise Entscheidungen über Bündelungen von Aufga-
benwahrnehmungen oder zu Schulungskonzepten für Mitarbeiter der zuständi-
gen Stellen, die Implementierung der Informationsplattform/Datenbank bzw. 
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von Erstinformationen oder Wegweisern für Anerkennungssuchende. In Kom-
bination mit der zu erwartenden Antragswelle nach Inkrafttreten des Gesetzes 
reicht ein Übergangszeitraum von zwölf Monaten nicht aus, um eine fristge-
rechte und fundierte Sachbearbeitung der Anträge auf Feststellung und Aner-
kennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen zu gewährleisten. 

 

 

 

 


